
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal, Kinder- und Jugendpolitik
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Bericht
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Bühlmann, Marc
Flückiger, Bernadette
Frick, Karin
Gerber, Marlène
Guignard, Sophie
Heer, Elia
Heidelberger, Anja
Kipfer, Viktoria
Kuhn, Sarah
Mosimann, Andrea
Schmid, Catalina
Schneuwly, Joëlle
Zosso, Oscar

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Bühlmann, Marc; Flückiger, Bernadette; Frick, Karin; Gerber,
Marlène; Guignard, Sophie; Heer, Elia; Heidelberger, Anja; Kipfer, Viktoria; Kuhn, Sarah;
Mosimann, Andrea; Schmid, Catalina; Schneuwly, Joëlle; Zosso, Oscar 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal,
Kinder- und Jugendpolitik, Bericht, 1973 - 2021. Bern: Année Politique Suisse, Institut
für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Strafrecht

1Privatrecht

1Grundrechte

2Institutionen und Volksrechte

2Volksrechte

2Sozialpolitik
2Bevölkerung und Arbeit

2Arbeitnehmerschutz

3Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

8Gesundheitspolitik

8Ärzte und Pflegepersonal

9Sozialversicherungen

9Krankenversicherung

11Soziale Gruppen

11Familienpolitik

12Frauen und  Gleichstellungspolitik

13Kinder- und Jugendpolitik

17Bildung, Kultur und Medien
17Bildung und Forschung

20Grundschulen

21Kultur, Sprache, Kirchen

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
NGO Nichtregierungsorganisation
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
BAG Bundesamt für Gesundheit
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
WHO World Health Organization
SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung
NFP Nationales Forschungsprogramm
ZGB Zivilgesetzbuch
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EKKJ Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
IPRG Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
EHB Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung
EFV Eidgenössische Finanzverwaltung
ILO Internationale Arbeitsorganisation
SAJV Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

(Betäubungsmittelgesetz)
EKJ Eidgenössische Kommission für Jugendfragen
MINT Fächer und Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik,

Naturwissenschaften und Technik.
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
ArG Arbeitsgesetz
MiGeL Mittel- und Gegenständeliste der OKP
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
BFI Politikbereich „Bildung, Forschung und Innovation“
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
EPD Elektronisches Patientendossier
Fedpol Bundesamt für Polizei
KAE Kurzarbeitsentschädigung
SKMR Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte
SKBF Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
SGCH SEXUELLE GESUNDHEIT SCHWEIZ
PHS Public Health Services
Swiss TPH Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut

DFJP Département fédéral de justice et police
ONU Organisation des Nations unies
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
ONG Organisation non gouvernementale
EPF École polytechnique fédérale

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

OFS Office fédéral de la statistique
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
DFI Département fédéral de l'intérieur
OMS Organisation mondiale de la Santé
CSIAS Conférence suisse des institutions d'action sociale
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique
PNR Programme national de recherche
CC Code civil
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
CFEJ Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse
USS Union syndicale suisse
LDIP Loi fédérale sur le droit international privé
AOS Assurance obligatoire des soins
IFFP Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
AFF Administration fédérale des finances
OIT Organisation internationale du travail
CSAJ Conseil Suisse des Activiés de Jeunesse
LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)
CFJ Commission fédérale pour la jeunesse
MINT Branches et métiers des domaines Mathématiques, Informatique,

sciences Naturelles et Informatique
LAVS Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
LTr Loi sur le Travail
LiMA Liste des moyens et appareils de AOS
ZHAW Haute école des sciences appliquées de Zürich
FRI domaine politique „Formation, recherche et innovation“
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
APEA Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
DEP Dossier électronique du patient
Fedpol Office fédéral de la police
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
CSDH Centre suisse de compétence pour les droits humains
CSRE Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation
PHS Public Health Services
Swiss TPH Institut Tropical et de Santé Publique Suisse

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Ein 2013 überwiesenes Postulat Fehr (sp, ZH) hatte vom Bundesrat gefordert, zu prüfen,
wie das Opferhilfegesetz angepasst werden könnte, um den Opferschutz von Kindern
zu stärken. Anstatt einen eigenen Bericht zu verfassen, verwies der Bundesrat auf eine
Studie des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern, die Ende 2015
veröffentlicht worden war. Die Autoren der Studie kamen zum Schluss, dass kein
gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe, dem Anliegen jedoch im Vollzug mehr
Beachtung geschenkt werden sollte. Der Bundesrat erachtete das Anliegen des
Postulats damit als erfüllt und beantragte dessen Abschreibung. Der Nationalrat folgte
diesem Antrag im Juni 2017 und schrieb den Vorstoss ab. 1

BERICHT
DATUM: 12.06.2017
ELIA HEER

Privatrecht

Ende Januar 2020 verabschiedete der Bundesrat den Bericht «Evaluation der
Bestimmungen im Zivilgesetzbuch zu Zwangsheiraten und Minderjährigenheiraten».
Der Bericht war vom Parlament durch die Annahme eines Postulats Arslan (basta, BS) in
Auftrag gegeben worden. Während der Bundesrat bei den Zwangsheiraten kein
gesetzgeberisches Verbesserungspotenzial erkannte, ortete er bei den
Minderjährigenheiraten Handlungsbedarf: Gemäss geltendem Recht kann eine im
Ausland geschlossene Ehe mit einer minderjährigen Person nur bis zu deren 18.
Geburtstag in der Schweiz als ungültig erklärt werden. Diese Frist sei zu kurz, stellte der
Bundesrat im Bericht fest. Die Klagefrist soll neu bis zum 25. Geburtstag erstreckt
werden, um Betroffenen genug Zeit zu geben, ihre Situation zu überdenken und die
notwendigen Schritte für eine Ungültigerklärung der Ehe zu veranlassen. Der Bundesrat
beauftragte das EJPD mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Gesetzesänderung. 2

BERICHT
DATUM: 29.01.2020
KARIN FRICK

Grundrechte

In der Sommersession 2021 schrieb der Nationalrat auf Antrag des Bundesrats ein
Postulat der WBK-NR zur Umsetzung und Einhaltung der Anhörungsrechte von Kindern
gemäss Artikel 12 der UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) in der Schweiz ab. 
Der Bundesrat hatte zur Erfüllung dieses Anliegens im September 2020 einen
Postulatsbericht veröffentlicht. Darin kam er – basierend auf einer dem SKMR in Auftrag
gegebenen Studie – zum Schluss, dass der Artikel 12 der KRK in der Schweizer
Gesetzgebung klar geregelt sei. Einzig in der Praxis gebe es noch Handlungsbedarf. Der
Artikel beziehe sich nämlich nicht ausschliesslich auf die Anhörung des Kindes in
Verfahren, sondern auf viele weitergehende Formen der Partizipation. So solle dem
Kind umfassend das «Recht auf Information, auf Anwesenheit, auf freie
Meinungsbildung und -äusserung, auf Berücksichtigung seiner Meinung sowie auf
Vertretung» gewährleistet werden. Aus diesem Grund brauche es Massnahmen sowohl
auf Bundes- als auch auf Kantonsebene, um eine breitere Umsetzung des Artikel 12 zu
fördern. Insgesamt 11 der 28 Empfehlungen, welche das SKMR an den Bund und die
Kantone gerichtet hatte, prüfte der Bundesrat in seinem Bericht ausführlich. Er kam
zum Schluss, dass das Verbesserungspotenzial zur Umsetzung der KRK nicht primär auf
Bundesebene bestehe, sondern vielmehr bei der «Information und Sensibilisierung von
betroffenen Kreisen». Dazu wolle er kantonale Initiativen im Rahmen seiner
Kompetenzen weiterhin unterstützen und den gesetzgeberischen Handlungsbedarf
bezüglich der fürsorgerischen Unterbringung von Minderjährigen näher evaluieren.
Darüber hinaus setze er sich dafür ein, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den
Kantonen für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Gesundheitsbereich
verstärkt zu fördern. In den übrigen Bereichen auf Bundesebene seien die
Empfehlungen bereits mehrheitlich umgesetzt und deshalb keine neuen Strategien
nötig. 3

BERICHT
DATUM: 10.06.2021
CATALINA SCHMID
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Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Im Bericht zur Erfüllung des Postulats Reynard (sp, VS), der die Jugendsession stärken
möchte, sprach sich der Bundesrat für den Status Quo aus. Die Jugendsession entstand
1991 im Rahmen der damaligen 700-Jahr-Feier zur Gründung der Schweiz als Jugendtag
und wurde seit 1993 regelmässig durchgeführt, wobei sich die Organisation des
Anlasses laufend professionalisierte. Seit 2013 findet die Jugendsession als mehrtägiger
Anlass in Bern statt. In der Regel melden sich mehrere Hundert interessierte
Jugendliche, von denen nach Kanton, Geschlecht, Alter und sozialem Hintergrund
möglichst repräsentativ 200 Personen eingeladen werden. In Gruppen werden Themen
vorbereitet und zum Abschluss im Nationalratssaal im Plenum diskutiert. Eine nationale
Wahl eines Jugendparlaments wurde zwar schon diskutiert, aber als zu aufwändig
befunden. Ein 20-köpfiges, an die SAJV angegliedertes Organisationskomitee
ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist für Vorbereitung und Durchführung
zuständig. Der Bund unterstützt die Jugendsession finanziell und gewährt Gastrecht im
Bundeshaus. Der Jugendsession stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um
den politischen Prozess zu beeinflussen, wobei mit Ausnahme der Petition alle lediglich
informeller Art sind (z.B. einfacherer persönlicher Kontakt mit Parlamentarierinnen und
Parlamentariern). Petitionen wurden bisher 123 eingereicht, wobei 15 von den Räten als
Postulat übernommen wurden. 
Einem Ausbau der Antragsrechte – etwa in Form einer Jugendmotion oder einer
Volksmotion – begegnet der Bundesrat laut Bericht skeptisch. Er betont, dass das
Jugendparlament hinsichtlich politischer Bildung und Partizipation eine bedeutende
Rolle spiele und die finanzielle Unterstützung damit mehr als berechtigt sei. Die
Meinungen und Ideen der Jugendlichen würden zwar nicht unmittelbar, aber über die
Jahre in den politischen Prozess einfliessen. Deshalb sei der Erfolg auch nicht an der
Anzahl erfolgreicher Petitionen zu messen. Aber auch aus staatspolitischen und
verfassungsrechtlichen Gründen sei eine institutionelle Stärkung nicht der richtige
Weg. Letztlich sei es Aufgabe des Parlaments, über die Bedeutung von Eingaben zu
entscheiden. Einer verstärkten informellen Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen
und Parlamentsmitgliedern stehe ebenfalls nichts im Weg. 4

BERICHT
DATUM: 24.05.2017
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Nach Ansicht des Bundesrates, der bürgerlichen Parteien, der Arbeitgeber in Industrie
und Gewerbe und der meisten Kantone soll der Sonderschutz für Jugendliche am
Arbeitsplatz auf 18 Jahre gesenkt werden. Das Schutzalter ist heute im Arbeitsgesetz
für jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 19 Jahre und für Lehrlinge
auf 20 Jahre festgelegt. Bis zu diesem Alter haben sie Anspruch auf längere Ruhezeiten
und dürfen nicht für Nacht- und Sonntagsarbeit eingesetzt werden. Die Befürworter
argumentierten, die Herabsetzung des Schutzalters auf 18 Jahre bringe mehrere
Vorteile mit sich: Erstens stimme es mit der zivilrechtlichen Volljährigkeit überein und
entspreche dem Schutzalter im europäischen und internationalen Recht. Ausserdem
würde ein auf 18 Jahre festgelegtes Schutzalter erlauben, die Schutzmassnahmen für
jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezielter und strenger zu gestalten,
da diese Massnahmen auf einen engeren Personenkreis anwendbar wären. Schliesslich
könnten junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie Erwachsene eingesetzt
werden, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhe. Linke Parteien,
Gewerkschaften, Jugendverbände und die Kirchen lehnten die Gesetzesänderung
kategorisch ab. Sie argumentierten, die Schweiz könne wegen ihres dualen
Bildungssystems, welches die praktische Ausbildung am Arbeitsplatz mit dem Besuch
der Berufsschule verbindet, nicht mit anderen Ländern verglichen werden. SGB-
Präsident und Nationalrat Rechsteiner(sp, SG) stellte die Vorlage in den Zusammenhang
mit der angestrebten Lockerung des Sonntagarbeitsverbots im Detailhandel und drohte
mit dem Referendum. 5

BERICHT
DATUM: 17.11.2004
MARIANNE BENTELI
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Jahresrückblick 2019: Gesundheit, Sozialhilfe und Sport

2019 befasste sich das Parlament mit zahlreichen Geschäften zu Schweizer
Gesundheitspolitik, Sport und Sozialhilfe. Besonders relevant waren bezüglich
gesundheitspolitischer Themen die Diskussionen um das elektronische
Patientendossier (EPD). Dieses soll 2020 in allen Regionen der Schweiz verfügbar sein,
weshalb 2019 dazu einige Vorstösse behandelt wurden. So wurde ein Postulat Wehrli
(fdp, VD; Po. 18.4328), welches Auskunft über die bereits ergriffenen und die noch zu
ergreifenden Massnahmen verlangte, um die Umsetzung des EPD und dessen Nutzung
zu fördern, vom Nationalrat angenommen. Ebenfalls Ja sagte die grosse Kammer zu
einer Motion der SGK-NR (Mo. 19.3955). Diese hatte den Anschluss sämtlicher am
Behandlungsprozess beteiligter Gesundheitsfachpersonen an das EPD zum Ziel und
wird nun in einem nächsten Schritt im Stöckli behandelt. Mit dem im Juni 2019
verabschiedeten Bundesratsgeschäft zur «Stärkung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit im KVG» (BRG 15.083) sollen zudem die Qualität der erbrachten
Leistungen im Gesundheitsbereich verbessert, die Patientensicherheit nachhaltig
erhöht und die Steigerung der Kosten in der OKP abgeschwächt werden. 

In Sachen Spitäler standen 2019 die Kosten im Gesundheitswesen im Mittelpunkt. Unter
anderem intendierte Verena Herzog (svp, TG) mittels Motion, gemeinwirtschaftliche
Leistungen dem öffentlichen Beschaffungsrecht zu unterstellen (Mo. 16.3842). Denn
durch eine Ausschreibungspflicht für gemeinwirtschaftliche Leistungen und der damit
verbundenen Transparenz könne man nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch an
Effizienz gewinnen, erklärte die Motionärin. 2018 hatte der Nationalrat dieser Vorlage
zugestimmt, der Ständerat gab ihr in der Herbstsession 2019 allerdings einen Korb. Mit
einem Selbstkostenanteil, der beim Aufsuchen der Spitalnotfallstation (und beim
ambulanten Praxisbesuch) entrichtet werden soll, wollten sowohl Thomas Weibel (glp,
ZH; Pa.Iv. 17.480) als auch Thomas Burgherr (svp, AG; Pa.Iv. 17.452) der
Kostenentwicklung entgegenwirken, die Eigenverantwortung der Patientenschaft
stärken und den Spitalnotfall entlasten. Die grosse Kammer gab in der Wintersession
2019 der parlamentarischen Initiative Weibel, nicht aber der Initiative Burgherr Folge.
Des Weiteren nahm das Stöckli als Zweitrat eine Motion der SGK-NR bezüglich
Referenztarifen für ausserkantonale Behandlungen an (Mo. 18.3388). Damit wollte die
Kommission sicherstellen, dass die Kantone für Behandlungen ihrer Einwohnerinnen
und Einwohner ausserhalb des Wohnkantons nicht weniger bezahlen würden als
innerhalb. Bezüglich Ärzteschaft reichte Bea Heim (sp, SO; Mo. 18.3107) eine Motion zur
Offenlegung der Honorare von Ärztinnen und Ärzten in einer leitenden Position ein.
Transparenz sei notwendig, um falsche Anreize, unnötige Eingriffe und hohe Kosten für
die OKP zu verhindern, so Heim. Die Motion wurde im März 2019 von der grossen
Kammer gutgeheissen und an die kleine Kammer überwiesen. 

Rund um das Pflegepersonal waren die Pflegeinitiative und der indirekte
Gegenvorschlag ein wichtiges Thema. Gefordert wurden unter anderem die
Sicherstellung von genügend diplomierten Pflegefachleuten und eine
Kompetenzerweiterung im Bereich der direkten Abrechnung von Pflegeleistungen zu
Lasten der OKP. In der Wintersession empfahl der Nationalrat in Übereinstimmung mit
dem Bundesrat die Ablehnung der Initiative und gab dem von der SGK-NR
ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag mit einigen kleinen Änderungen Folge.
Anders als seine Kommission wollte er beispielsweise nicht, dass eine Vereinbarung
zwischen Pflegefachpersonen und Krankenkasse für die Abrechnung der Pflegenden
über die OKP generell nötig ist. 

Im Frühling 2019 verabschiedete das Parlament eine Änderung des Heilmittelgesetzes
(BRG 18.081), die aufgrund zweier neuen EU-Verordnungen zur Erhöhung von Sicherheit
und Qualität von Medizinprodukten nötig geworden war, damit die Schweizer
Patientenschaft weiterhin von allen europäischen Produkten profitieren kann und die
Hersteller keinen Wettbewerbsnachteil erfahren. Qualität und Behandlungssicherheit
waren ebenfalls Gegenstand eines Postulates Stahl (svp, ZH; Po. 19.3382), das den
Bundesrat dazu aufforderte, die Bedingungen zur Ermöglichung eines Versandhandels
nichtverschreibungspflichtiger Arzneimittel zu überprüfen. Weiter stimmte der
Nationalrat in der Sommersession einer Motion Humbel (cvp, AG; Mo. 19.3005) zur
Kostenvermeidung bei der Umteilung von den Medikamenten der Kategorie C in die
Kategorie B zu und überwies sie an den Ständerat. Antibiotika und ihre Resistenz
wurden 2019 mittels zweier Vorstösse thematisiert. Zum einen sprach sich der

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Nationalrat als Erstrat für eine Motion Graf (gp, BL; Mo. 19.3861) aus, die den Bundesrat
damit beauftragte, seine One-Health-Strategie mit der Erforschung von
Antibiotikaresistenzen zu ergänzen, um so eine Vorgehensweise zur Bekämpfung ihrer
Ursachen ausarbeiten zu können. Zum anderen reichte Claude Béglé (cvp, VD, Po.
19.3860) ein Postulat zur «Förderung der Erforschung und der Entwicklung neuer
antimikrobieller Mittel» ein, welches allerdings im Rat nicht auf Anklang stiess. Im
Herbst 2019 beschäftigte sich das Stöckli mit einer Motion Müller (fdp, LU; Mo. 19.3743),
mit der die Eliminierung von Hepatitis in ein nationales Programm zu sexuell und durch
Blut übertragbaren Infektionskrankheiten integriert werden soll. 

Auch über Tabakwaren wurde 2019 angeregt diskutiert. So befasste sich der Ständerat
erneut mit dem Bundesgesetz über Tabakprodukte, nachdem 2016 ein erster Entwurf
an den Bundesrat zurückgewiesen worden war. Das Gesetz soll in erster Linie dazu
dienen, Teenager, aber auch die Gesamtbevölkerung vor den negativen Auswirkungen
des Tabakkonsums zu schützen. In den Medien war hingegen insbesondere das Thema
«E-Zigaretten» zentral. Dieses fand auch seinen Weg ins Parlament; im Ständerat wurde
über eine tiefere Besteuerung von elektronischen Zigaretten diskutiert (Mo. 19.3958 der
SGK-SR). Vor dem Hintergrund der 2017 eingereichten Motionsserie zu
wissenschaftlichen Pilotversuchen mit Cannabis trat der Nationalrat im Dezember
2019 auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes
ein (BRG 19.021). Neben E-Zigaretten berichteten die Medien auch ausführlich über die
umstrittene Auswahl des Tabakkonzerns Philip Morris als Hauptsponsor des Schweizer
Pavillons an der Weltausstellung 2020 in Dubai. Nachdem der Schweiz für diesen
Entscheid viel Unverständnis entgegengebracht worden war und sich gar die WHO zu
Wort gemeldet hatte, erklärte Aussenminister Ignazio Cassis Ende Juli, dass man die
Partnerschaft nicht weiterführen werde.

Trotz grosser Aufmerksamkeit in den Medien – dieses Thema ist mitverantwotlich für
den Peak des Gesundheitsthemas im Juli 2019 – kaum Eingang ins Parlament fand
dieses Jahr die Frage der Sterbehilfe. Aufgegriffen wurde von den Zeitungen vor allem
der Gerichtsprozess rund um Erika Preisig und den assistierten Suizid bei psychisch
kranken Personen. 

Die mediale Berichterstattung zu sportlichen Themen war im Juni 2019 besonders
intensiv. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Monat nicht nur das
Eidgenössische Turnfest in Aarau stattfand, sondern auch ein Formel-E-Rennen in Bern
ausgetragen wurde, das bei der Bevölkerung auf Widerstand stiess und anlässlich dem
eine Velo-Demonstration durchgeführt wurde. Zudem wurde die durch die Fussball-
Weltmeisterschaft der Frauen ausgelöste Diskussion um die Gleichstellung der
Geschlechter in dieser Sportart ebenfalls von den Schweizer Medien aufgenommen. 
Im Parlament wurden bezüglich Sport zwei Vorlagen zu Sportzentren respektive zu der
Finanzierung ihres Betriebs diskutiert. So nahmen beide Räte eine Motion Engler (cvp,
GR, Mo. 18.4150) an, welche beabsichtigte, dem Bund eine Mitfinanzierungsrolle beim
Trainings- und Wettkampfbetrieb auf Sportanlagen nationaler Bedeutung zukommen zu
lassen. Im Dezember 2019 sagte die kleine Kammer Ja zu einem weiteren Postulat
Engler (Po. 19.4044), das einen Bericht zur Realisierung von drei bis vier
Wintersportzentren anstelle eines nationalen Schneesportzentrums forderte. Silva
Semadeni (sp, GR), die in Vergangenheit eine referendumsfähige Gesetzesgrundlage zur
Bundesmilliarde für Sion 2026 schaffen wollte, reichte 2018 eine parlamentarische
Initiative ein, um die Unterstützung Olympischer Spiele im Allgemeinen einem
fakultativen Referendum zu unterstellen (Pa.Iv. 18.445). In einem ersten Schritt gab die
WBK-NR diesem Geschäft im Juni 2019 Folge. Im Gebiet der Dopingpolitik überwies der
Nationalrat eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 19.3667) an den Ständerat, die die
Prüfung der Errichtung einer Koordinationsstelle für Dopingfragen beim Fedpol zum
Gegenstand hatte. 

Im Bereich Sozialhilfe interessierten sich die Medien insbesondere für die Höhe der
Sozialhilfebeiträge, über die in verschiedenen Kantonen diskutiert wurde. Als erster
Kanton stimmte Bern im Mai in einer Volksabstimmung über entsprechende Kürzungen
ab. Hätte sich das Stimmvolk für die Revision des Sozialhilfegesetzes ausgesprochen, so
hätte der neue Grundbetrag die Empfehlung der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (Skos) deutlich unterschritten. Von Bedeutung war dieser Entscheid auch für
die anderen Kantone, da man sich vor einem «Domino-Effekt» und «Sozialhilfe-
Tourismus» fürchtete. Gemäss Einschätzungen des Tagesanzeigers von Anfang Oktober
verlor die Forderung nach dem Nein in Bern in anderen Kantonen und Städten an
Unterstützung. 6
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Jahresrückblick 2020: Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Die Gesundheitspolitik stand 2020, wie die gesamte Schweizer Politik, ganz im Zeichen
der Corona-Pandemie, welche die Schweiz im Februar – damals noch als Epidemie
eingestuft – erreichte und seither in Atem hält. Die steigenden Infektionszahlen
veranlassten den Bundesrat dazu, am 28. Februar die «besondere Lage» gemäss
Epidemiengesetz auszurufen, mit welcher der Bund die Weisungsbefugnisse gegenüber
den Kantonen sowie die Verantwortung für die Krisenbewältigung übernahm. Zudem
verabschiedete die Regierung die Verordnung über «Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus (Covid-19)», durch welche Grossveranstaltungen mit über 1'000 Personen
bis auf Weiteres verboten wurden. Dennoch stiegen die Fallzahlen in der Folge
drastisch an, so dass der Bundesrat am 13. März in einer zweiten Verordnung die
Einreise aus Risikoländern einschränkte und das Zusammenkommen von über 100
Personen untersagte. 
Nachdem auch diese Massnahmen dem Anstieg der Fallzahlen keinen Einhalt gebieten
konnten, verkündete der Bundesrat am 16. März die ausserordentliche Lage gemäss
dem Epidemiengesetz und ordnete einen Lockdown an, um weiterhin genügend freie
Betten in Krankenhäusern garantieren zu können. Abgesehen von
Lebensmittelgeschäften und Gesundheitseinrichtungen mussten sämtliche Läden,
Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe schliessen. Öffentliche
und private Veranstaltungen wurden untersagt, der Präsenzunterricht in Schulen
wurden verboten und die Bevölkerung wurde dazu angehalten, zuhause zu bleiben und
wenn möglich Homeoffice zu betreiben. Einhalten der Hygienemassnahmen und
Abstand wahren – was sich in den darauffolgenden Monaten noch als Social Distancing
durchsetzen sollte –, waren die Devise. Die Grenzen zu sämtlichen noch offenen
grossen Nachbarländern wurden geschlossen und Schweizerinnen und Schweizer
zurück ins Land gerufen. In diesem Zusammenhang organisierte die Regierung
Rückholaktionen von im Ausland gestrandeten Bürgerinnen und Bürgern, an der sich
auch die Rega beteiligte. 
Am 20. März reduzierte die Landesregierung die erlaubte Gruppengrösse von
öffentlichen Versammlungen weiter auf fünf Personen. Da die Spitäler stark
beansprucht waren, verbot sie zudem die Durchführung von nicht dringend
notwendigen Untersuchungen, Eingriffen und Therapien in medizinischen
Einrichtungen], was dazu führte, dass die Spitäler erhebliche finanzielle Einbussen
erlitten. Gleichzeitig hob der Bundesrat die Bestimmungen zu Arbeits- und Ruhezeiten
im Gesundheitswesen auf, um der Problematik der knappen personellen Ressourcen
begegnen zu können. 
Am 8. April verlängerte der Bundesrat die Massnahmen der ausserordentlichen Lage bis
zum 26. April, kündigte aber am 16. April erste Lockerungsschritte an, die bis im Juni
erfolgten. In der Folge entspannte sich die Situation während den Sommermonaten, so
dass der Bundesrat das Corona-Zepter an die Kantone zurückgegeben konnte. Diese
Beruhigung der Lage war jedoch nur von begrenzter Dauer: Aufgrund der steigenden
Fallzahlen erliess der Bundesrat am 18. Oktober erneut landesweite Massnahmen wie
zum Beispiel ein Versammlungsverbot von mehr als 15 Personen.
Weil die vom Bundesrat erlassenen Notverordnungen nach sechs Monaten automatisch
ausser Kraft treten, mussten die darin enthaltenen Massnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie in Bundesgesetz gegossen werden. In der Herbstsession behandelte
das Parlament entsprechend das stark umstrittene dringliche Covid-19-Gesetz, zu dem
der Verein «Freunde der Verfassung» das Referendum ergreifen wollte. Bereits in der
Wintersession und somit noch vor Ablauf der Referendumsfrist nahm das Parlament auf
Antrag des Bundesrates zudem einige Anpassungen am neuen Gesetz vor, die es dem
Bundesrat ermöglichen sollen, die Auswirkungen der zweiten Welle abzudämpfen.

Obwohl die Corona-Pandemie den Parlamentsbetrieb zweifelsohne dominierte, wurden
auch andere Geschäfte in der Gesundheitspolitik behandelt. Im Bereich der
Krankenpflege war dies zum Beispiel der indirekte Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative,
dem sich die beiden Räte in mehreren Sessionen annahmen. Der Pflegeberuf hatte
durch die Coronakrise zwar an Ansehen gewonnen, trotzdem gab es zwischen den
beiden Parlamentskammern unter anderem noch Differenzen bezüglich des
eigenständigen Abrechnens durch die Pflegefachpersonen mit den Krankenkassen oder
bezüglich der Ausbildungsbeiträge durch die Kantone. 
Weiter ermöglichten die beiden Räte in der Herbstsession Versuche zur kontrollierten
Abgabe von Cannabis, von denen man sich einen Erkenntnisgewinn zu alternativen
Regulierungsformen erhoffte. Auch medizinischer Cannabis war 2020 ein Thema: So
beabsichtigte der Bundesrat, den Zugang zu medizinischen Cannabisbehandlungen zu
ermöglichen. Die Volkskammer befasste sich in der Wintersession mit dem Geschäft
und hiess die entsprechende Änderung am BetmG gut. 
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Im Spätsommer gab die Landesregierung bekannt, dass sie die Initiative «Kinder und
Jugendliche ohne Tabakwerbung» zur Ablehnung empfehle, da ihr das Anliegen zu weit
gehe. Es müsse ein gewisses Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und
den Interessen der öffentlichen Gesundheit bestehen, was der Bundesrat beim
Volksbergehren, das ein weitreichendes Verbot für Tabakproduktewerbung vorsah, als
nicht gegeben erachtete. Er unterstütze allerdings den Jugendschutz im Rahmen der
parlamentarischen Debatte zum Tabakproduktegesetz, mit dem sich der Nationalrat im
Dezember 2020 auseinandersetzte. 

Während in der Sportpolitik zu Beginn des Jahres Themen wie die in Lausanne
organisierten Olympischen Winterjugendspiele und das Fortbestehen des
Lauberhornrennens in den Schlagzeilen waren, wichen diese Ende Februar Artikeln im
Zusammenhang mit Covid-19. So traf die Absage von Grossveranstaltungen vor allem die
Profiligen des Fussballs und des Eishockeys hart. Nachdem die Ligen zuerst eine
vorläufige Pause eingelegt hatten, wurden die Saisons am 12. März (Eishockey)
respektive 30. April (die unteren Ligen im Fussball) definitiv abgebrochen.
Zwischenzeitlich kam es zu Diskussionen, ob Geisterspiele durchgeführt oder ganz auf
den Spielbetrieb verzichtet werden sollte. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen des
Coronavirus zu dämpfen, sagte der Bundesrat am 20. März der Sportbranche CHF 100
Mio. zu, wobei die eine Hälfte in Form von zinslosen Darlehen an den Spitzensport und
die andere Hälfte als A-fonds-perdu-Beiträge an den Breitensport gehen sollten. Da
dies nicht ausreichte, wurde Mitte Mai ein Stabilisierungspaket im Umfang von einer
halben Milliarde Franken festgelegt. Im Rahmen der Behandlung des Covid-19-Gesetzes
im September einigten sich National- und Ständerat darauf, dass nicht die Ligen,
sondern die Sportvereine selber Darlehen erhalten sollen, wobei sie Sicherheiten im
Umfang von einem Viertel ihres betrieblichen Aufwandes der Saison 2018/19 zu leisten
haben. Anfang November stellte Sportministerin Amherd ein Hilfspaket für den Sport
vor, das bis Ende 2021 CHF 350 Mio. für den Spitzensport und CHF 200 Mio. für den
Breitensport vorsah und von dem auch semiprofessionelle Teams verschiedener
weiterer Sportarten profitieren können sollen.

Nicht nur für die Unternehmen und die Sportvereine, sondern auch für die Schweizer
Bevölkerung hatte die Corona-Pandemie grosse finanzielle Einbussen zur Folge,
weshalb sich auch im Themenbereich Sozialhilfe einiges tat. Dabei würden aber nicht
alle Bevölkerungsgruppen gleich stark von der Krise getroffen, berichteten die Medien.
Der Krise besonders stark ausgesetzt seien die unteren Einkommensschichten, wo
bereits einige Hundert Franken, die beispielsweise wegen dem durch Kurzarbeit für
viele Personen auf 80 Prozent reduzierten Lohn wegfielen, einen grossen Unterschied
machten. Aus diesem Grunde hielt die Hilfsorganisation Caritas den Bundesrat und das
Parlament dazu an, Unterstützungsprogramme, die einmalige Direktzahlungen in der
Höhe von CHF 1'000 beinhalteten, für armutsbetroffene Haushalte und Einzelpersonen
zu beschliessen. Die durch die Pandemie gemäss Medien verstärkten Ungleichheiten in
der Bevölkerung wurden insbesondere anhand der teilweise über einen Kilometer
langen Menschenschlangen vor Lebensmittelausgabestellen in Genf oder Zürich
ersichtlich. Besonders stark auf solche Angebote angewiesen waren viele Sans-Papiers,
die keine Sozialhilfe beziehen können, sowie Ausländerinnen und Ausländer mit
Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung, da diese einen Widerruf ihrer
Bewilligungen riskierten, wenn sie Sozialhilfe bezögen. 
Bereits im Vorjahr – also noch vor der Pandemie – hatte der Ständerat eine Motion der
WBK-SR (Mo. 19.3953) behandelt, welche die Einrichtung eines fünfjährigen Monitoring-
Zyklus zur Prävention und Bekämpfung von Armut beabsichtigte. Der Nationalrat
stimmte dem Kommissionsbegehren in der Sommersession 2020 zu; dies wohl auch im
Lichte der gegebenen Umstände, wie einige Medien mutmassten.

Welch gewaltigen Raum die Thematik rund um die Covid-19-Pandemie in der
Medienberichterstattung einnahm, widerspiegelt sich auch in der Anzahl dazu
veröffentlichter Zeitungsartikel (siehe APS-Zeitungsanalyse 2020). Dabei dominierte
die Pandemie nicht nur die Berichterstattung im Themenbereich «Gesundheitspolitik»
(siehe Abb. 1), sondern machte zu Zeiten, wo die Covid-19-Fallzahlen sehr hoch waren –
sprich im Frühjahr und im Herbst –, sogar gut ein Drittel beziehungsweise ein Viertel
der abgelegten Zeitungsberichte über alle untersuchten Zeitungen und Themen hinweg
aus. Während sich die Artikelzahl zur Sozialhilfe 2020 auf konstant tiefem Niveau hielt,
ist für den Sport im Mai ein leichter Peak erkennbar. Im September, als das Parlament
das Covid-19-Gesetz beriet, von welchem auch der Sport stark betroffen war, fiel die
Medienpräsenz hingegen sehr gering aus. 7

01.01.65 - 01.01.22 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Jahresrückblick 2021: Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Auch im Jahr 2021 bestimmte die Covid-19-Pandemie massgeblich den Takt in der
Schweizer Gesundheitspolitik. Unabhängig davon gaben hingegen insbesondere
Geschäfte im Zusammenhang mit verschiedenen Volksinitiativen zu reden. 

Am prominentesten diskutiert wurde in den Medien die Pflegeinitiative, wie
beispielsweise Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse (im Anhang) zeigt – noch nie in den
letzten vier Jahren wurde anteilsmässig häufiger über das Thema «Pflege» diskutiert als
im Jahr 2021 (vgl. Abbildung 2). Die Pflegeinitiative zielte auf eine Verbesserung des
Pflegendenstatus ab und wollte durch eine genügende Anzahl diplomierter
Pflegefachpersonen den «Zugang aller zu einer ausreichenden Pflege von hoher
Qualität» sicherstellen. Ende November 2021 nahm eine Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Vorlage an (61.0%). Mit Ausnahme eines
Kantons sagten ferner alle Stände Ja und hörten damit nicht auf ihre Vertreterinnen
und Vertreter in Bundesbern, welche die Initiative zur Ablehnung empfohlen hatten.
Stattdessen wollten Regierung und Parlament den in der Initiative dargelegten
Problemen mittels eines von der SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlags
auf Gesetzesebene begegnen. Dieser hätte neben einer Ausbildungsoffensive auch eine
Kompetenzerweiterung bezüglich selbständiger Abrechnung von Pflegeleistungen
vorgesehen. In den Medien wurde der Abstimmungserfolg des Initiativkomitees unter
anderem – aber nicht ausschliesslich – mit der Covid-19-Pandemie erklärt.  

2021 ebenfalls auf der Traktandenliste des Parlaments stand die Organspende-Initiative
und der dazu vom Bundesrat lancierte indirekte Gegenvorschlag. Einigkeit herrschte
darüber, dass der Status quo der Zustimmungslösung nicht zufriedenstellend sei. Das
Volksbegehren, welches beabsichtigte, dass neu alle Menschen automatisch zu
Organspenderinnen und -spendern werden sollten, falls sie sich nicht explizit dagegen
ausgesprochen hatten, ging jedoch sowohl dem Bundesrat als auch den beiden
Kammern zu weit. Die Landesregierung forderte daher in ihrem Gegenvorschlag eine
erweiterte Zustimmungslösung, bei der die Meinung der Angehörigen ebenfalls
berücksichtigt wird. Nachdem der Nationalrat das Volksbegehren zunächst (denkbar
knapp) zur Annahme empfohlen hatte, folgte er in der Herbstsession dem Ständerat,
der sich einstimmig gegen die Initiative ausgesprochen hatte. Der indirekte
Gegenvorschlag hingegen war weitgehend unbestritten und wurde von beiden Räten
grossmehrheitlich für eine gute Lösung befunden, worauf das Initiativkomitee die
Initiative bedingt zurückzog.

Die dritte Volksinitiative, mit der sich das Parlament 2021 im Gesundheitsbereich
beschäftigte, war die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Tabakwerbung», welche ein lückenloses Tabakwerbeverbot zum Inhalt hat. Auch dieses
Volksbegehren ging National- und Ständerat zu weit, weshalb sie die Initiative zur
Ablehnung empfahlen. Parallel dazu befasste sich das Parlament mit einem neuen
Tabakproduktegesetz, das im Herbst 2021 verabschiedet wurde und unter anderem
ebenfalls Bestimmungen zu Tabakwerbung beinhaltete. Die beiden Kammern
präsentierten die Gesetzesrevision als indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative. 

Als Folge der ersten Welle der Covid-19-Pandemie im Vorjahr beklagten viele Spitäler
finanzielle Einbussen. Die Kantone Schaffhausen, Aargau, Tessin und Basel-Stadt
reagierten 2021 mit vier Standesinitiativen, mittels welcher sie den Bund dazu
auffordern wollten, für die Ertragsausfälle, die in Zusammenhang mit dem vom
Bundesrat angeordneten Verbot «nicht dringend angezeigte[r] medizinische[r] Eingriffe
und Therapien» entstanden waren, aufzukommen. Der Ständerat gab den Geschäften in
der Wintersession 2021 mit 21 zu 19 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) keine Folge. 

Verglichen mit dem Vorjahr, als die Medien sehr ausführlich über die Sportpolitik
berichteten (vgl. Abbildung 2), erhielt dieses Thema im Jahr 2021 nur beschränkt
Beachtung. Erneut medial diskutiert wurden unter anderem die finanziellen
Schwierigkeiten der Sportvereine, deren Unterstützung auch vom Ausgang der
Abstimmung über die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes abhing. 
Im Parlament wurde insbesondere die Frage diskutiert, wie eine Mitsprache der
Bevölkerung bei der Organisation und der finanziellen Unterstützung Olympischer
Spiele ermöglicht werden kann. Diesbezüglich zeigte sich der Nationalrat offener als der
Ständerat, als er in der Sommersession ein entsprechendes Postulat der WBK-NR
annahm und einer parlamentarischen Initiative Semadeni (sp, GR) Folge gab. Letztere
schickte der Ständerat in der darauffolgenden Session allerdings bachab. Das Parlament
diskutierte des Weiteren über die Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler
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Bedeutung 2022–2027 (NASAK 5), wobei der Ständerat den bundesrätlichen Entwurf in
der Herbstsession guthiess und der Nationalrat ihm in der Wintersession folgte. 

Im Bereich Sozialhilfe beugte sich die kleine Kammer in der Frühjahrssession 2021 über
eine Motion Carobbio Guscetti (sp, TI), welche darauf abzielte, Sofortmassnahmen
gegen das durch die Covid-19-Pandemie verursachte Armutsrisiko zu ergreifen. Das
Geschäft fand jedoch bei den Kantonsvertreterinnen und -vertretern keine Mehrheit.
Medial thematisiert wurden unter anderem die möglichen Folgen der Pandemie für die
Sozialhilfe sowie ein Urteil des EGMR, in welchem der Kanton Genf bezüglich seines
Bettelverbotes kritisiert wurde. 8

Gesundheitspolitik

Der Preisüberwacher Odilo Guntern nahm 1989 die Ärztehonorare unter die Lupe.
Seiner Ansicht nach bildet eine blosse Erhöhung des Indexes der Konsumentenpreise
noch kein taugliches Kriterium zur Bestimmung einer allfälligen Preisanpassung bei den
Arztkosten. Er folgte damit der Haltung des Bundesrates, der bereits 1982 die
Ärzteschaft in ihren – seiner Meinung nach ungerechtfertigten – Forderungen
zurückband. Dem Preisüberwacher wurden von acht Kantonen Tarifanpassungsanträge
vorgelegt. Bei Zürich, Solothurn, Neuenburg, Obwalden sowie Uri lehnte er die
Erhöhungen als nicht gerechtfertigt ab. Einzig Zürich folgte dieser Empfehlung nicht. 9
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In Erfüllung eines Postulats Regazzi (cvp, TI) veröffentlichte der Bundesrat im Februar
2018 einen Bericht zur Prüfung der Grundlagen zur Sexualaufklärung der Stiftung
Sexuelle Gesundheit Schweiz (SGCH). Eine interdisziplinäre Expertengruppe, welche
das BAG eingesetzt hatte, habe die ihr von PHS und Swiss TPH vorgelegte Synthese aus
wissenschaftlicher Literatur, Interviews mit Fachpersonen und Gruppendiskussionen
diskutiert, bewertet und ergänzt. Basierend darauf habe sie einen Expertenbericht
verfasst. Dieser betone die wissenschaftlich fundierten Grundlagen der SGCH und die
weitreichende Unterstützung der Stiftung durch Fachpersonen. Vorhandene Kritik sei
lediglich auf Gruppen mit «wertkonservativer Grundhaltung» zurückzuführen. Die
inhaltlichen Schwerpunkte der Lehrpläne und die Entwicklung der Sexualaufklärung
gingen zu einem grossen Teil mit internationalen Empfehlungen einher. Insgesamt
würden die Arbeiten der Stiftung folglich gestützt. Zudem sei die SGCH bezüglich
Programmumsetzung und Sexualaufklärung eine wichtige Partnerin des BAG. Im Juli
2019 wurde das Postulat im Rahmen der Behandlung des Berichts des Bundesrates über
Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte 2018 abgeschrieben. 10
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Ärzte und Pflegepersonal

Erstmals seit fast zwanzig Jahren wiesen 1989 die Ausgaben für die stationäre
Behandlung einen kleineren Zuwachs auf (+5.2%) als jene für die ambulante Behandlung
(+8.1%). Dieser Trend dürfte auch auf den zunehmenden Ausbau der Spitex-Betreuung
zurückzuführen sein. Anlässlich des 2. Spitex-Kongresses versprach Bundesrat Cotti,
der Bund werde in den nächsten Jahren darauf hinwirken, dass Spitex den ihm
gebührenden Stellenwert im Gesundheitswesen erhält. Dies verlangt auch die Petition
des 1. Spitex-Kongresses, welche nun ebenfalls vom Ständerat diskussionslos
überwiesen wurde. 11
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In Erfüllung eines Postulats der SGK-NR zur rechtlichen Gleichstellung der öffentlichen
und privaten Spitex publizierte der Bundesrat im Mai 2021 einen Bericht. Während
Erstere einen gemeinnützigen Zweck verfolgten, seien Letztere gewinnorientiert,
erklärte er darin. Der Bericht befasste sich in der Folge mit potenziellen
Ungleichbehandlungen zwischen den beiden Spitextypen bezüglich OKP, Subventionen
nach dem AHVG, Mehrwertsteuer und direkten Steuern sowie bezüglich
Anstellungsbedingungen und eventuellen Verpflichtungen zu Aus- und Weiterbildung
bei den Gesundheitsberufen: Hinsichtlich der Zulassung von Leistungserbringenden
und Qualitätsanforderungen im Rahmen der OKP lassen sich die Anforderungen
zwischen den beiden Organisationsarten nicht unterscheiden. Keine
Ungleichbehandlung liegt auch in den Bereichen Anstellungsbedingungen und mögliche
Aus- und Weiterbildungsverpflichtungen vor. Über eine Subventionsberechtigung in
puncto Finanzhilfevergabe an Altersorganisationen verfügen hingegen nur

BERICHT
DATUM: 12.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.22 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



gemeinnützige Organisationen. Aufgrund der kantonalen Restfinanzierung existiere im
Zusammenhang mit der Finanzierung von Pflegeleistungen bei Krankheit
möglicherweise eine Ungleichheit, welche jedoch erkannt wurde und zu deren Lösung
Gespräche in Gang gesetzt wurden. Bedingt durch die unterschiedlichen Zwecke
zwischen der öffentlichen und der privaten Spitex bestehe zudem eine
Ungleichbehandlung bei der Mehrwertsteuer und bei den direkten Steuern, die
allerdings beabsichtigt sei. 

Im Bericht zu den Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2021
beantragte die Landesregierung die Abschreibung des Postulats, da sie dieses durch
den Bericht als erfüllt betrachtete. Der Nationalrat kam dieser Aufforderung im Sommer
2022 nach. 12

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Mai 2016 erschien der Bericht „Bestandesaufnahme und Perspektiven im Bereich
der Langzeitpflege“ in Erfüllung der Postulate Fehr (Po. 12.3604), Eder (Po. 14.3912) und
Lehmann (Po. 14.4165). Darin wurden die Konsequenzen einer steigenden
Lebenserwartung und vermehrter Pflegebedürftigkeit für das Gesundheitswesen
untersucht, insbesondere in den Bereichen Pflegepersonal, Versorgungsstrukturen und
Finanzierung. Dabei wurde im Bericht bis ins Jahr 2020 ein Bedarf an 17'000 neuen
Vollzeitstellen in der Pflege prognostiziert, zudem müssten 60'000
Gesundheitsfachleute wegen Pensionierung ersetzt werden. Zusätzlich zum
Kapazitätsausbau ergäben sich aber auch neue Anforderungen an die Pflegeleistungen.
So gehe die Verlagerung von Heimen zu anderen Betreuungsformen wie der Spitex und
der ambulanten Pflege weiter. Überdies werde die Pflege aufgrund der mit einem
höheren Alter verbundenen Multimorbidität und Demenz anspruchsvoller. Folglich
rechne die EFV mit einer Verdreifachung der Pflegekosten zwischen 2011 und 2045,
womit ein Anstieg der öffentlichen Ausgaben für die Gesundheit einhergehe. 
Im Juni 2017 folgte der Nationalrat dem Antrag des Bundesrates auf Abschreibung der
Motion. 13
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Im September 2016 veröffentlichte der Bundesrat eine Medienmitteilung, in der er die
Kostenentwicklung in den vier grössten Bereichen im Gesundheitswesen beschrieb.
Diese vier Bereiche seien für 80 Prozent der Kosten im Bereich der Grundversicherung
verantwortlich. Bei Behandlungen durch Ärztinnen und Ärzte mit eigener Praxis
verortete er zwischen 2009 und 2015 bei gleich bleibender Anzahl Konsultationen einen
Kostenanstieg um 28 Prozent. Dies erklärte er dadurch, dass immer häufiger
Spezialistinnen und Spezialisten anstelle von Hausärztinnen und Hausärzten aufgesucht
würden. Auch im stationären Bereich seien die Kosten in demselben Zeitraum um 17
Prozent angestiegen, wobei hier insbesondere Behandlungen von Personen über 70
Jahren zugenommen hätten. Diese Zunahme könne folglich vor allem auf die
Demografie zurückgeführt werden. Bei den Spital-ambulanten Behandlungen habe die
Zahl der Konsultationen um 34 Prozent zugenommen, weshalb dieser Bereich trotz
gleichbleibender Kosten pro Behandlung die Gesamtkosten stark beeinflusst habe.
Schliesslich seien zwar die Preise von 1'500 Medikamenten reduziert worden, dies habe
aber keine Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Medikamentenkosten gehabt, da die
Ärztinnen und Ärzten stattdessen neue, teurere Produkte verschrieben hätten.
Insgesamt machte der Bundesrat somit die Mengenausweitung im Gesundheitswesen,
die sich medizinisch nicht vollständig begründen lasse, als wichtigen Faktor für die
Kostenentwicklung aus. Um dieses Problem zu bekämpfen, habe das EDI im Rahmen der
Strategie «Gesundheit 2020» Massnahmen erlassen oder sei dabei, diese zu
bearbeiten. Dazu gehörten etwa die Senkung der Preise kassenpflichtiger Arzneimittel
sowie die Anpassung derer Vertriebsmargen, die Anpassung der
Höchstvergütungsbeträge der MiGeL, die Verbesserung der Bekämpfung von
nichtübertragbaren Krankheiten durch eine nationale Strategie sowie eine Erhöhung
der Qualität der medizinischen Behandlungen. 14
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Im März 2017 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht „Alternativen zur heutigen
Steuerung der Zulassung von Ärztinnen und Ärzten“ als Antwort auf ein Postulat der
SGK-SR. Zusammen mit der Motion 16.3001 der SGK-NR soll der Kostenanstieg im
ambulanten Bereich begrenzt werden; die Ärztedichte gilt gemeinhin als ein zentraler
Kostenfaktor im Gesundheitsbereich. Eine vom BAG durchgeführte Umfrage hatte dabei
mehrheitlich positive Rückmeldungen zu den Zulassungsbeschränkungen für Ärztinnen
und Ärzte aufgrund der Bedürfnisklausel ergeben. Diese war seit 2002 bereits mehrfach
für drei Jahre eingesetzt worden. Mittels eines Fragebogens und drei Workshops prüfte
das BAG zusammen mit den zentralen Akteuren des ambulanten Bereichs im Frühling
2016 drei Lösungsansätze: Eine Verbesserung der Zulassungssteuerung, eine Lockerung
des Vertragszwangs und differenzierte Tarife. Dabei zeigte sich, dass die
Zulassungssteuerung zwar umstritten ist, ihr aber dennoch eine gewisse Wirkung auf
die Eindämmung des Kostenwachstums zugesprochen wird. Durch einen Einbezug des
Beschäftigungsgrads der Leistungserbringer und der Mobilität der Patientinnen und
Patienten sollen durch Überversorgung verursachte Kosten eingedämmt und die
Qualität der Leistungen gesteigert werden. Keine kurzfristig anwendbare Lösung stellt
gemäss Bericht hingegen die Lockerung des Vertragszwangs dar, da sich die
verschiedenen Akteure hier nicht auf ein Modell einigen können. Auch eine
Differenzierung der Tarife wurde im Bericht nicht gutgeheissen, da diese zur Steuerung
der Zulassungen sehr weitreichend sein müsste, was neue Fehlanreize schaffen
würde. 15
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Der Bundesrat erachtete das Postulat der SGK-NR zu den Alternativen zur heutigen
Steuerung der Zulassung von Ärztinnen und Ärzten durch die Veröffentlichung des
entsprechenden Berichts als erfüllt. In seinem Bericht über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahre 2017 empfahl er die Abschreibung des Postulats, was der
Nationalrat im Juni 2018 auch stillschweigend tat. 16
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Im September 2018 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des
Postulats Darbellay (cvp, VS) zu den Kriterien für die Repräsentativität bei der
Unterzeichnung von Tarifverträgen. Die Frage nach der Repräsentativität sei nur für die
gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifstrukturen relevant, befand der Bundesrat im
Bericht und beschränkte seine Analyse folglich auf die Einzelleistungstarifstrukturen
sowie auf die Strukturen für die pauschale Vergütung der stationären Behandlung. Das
Kriterium der Repräsentativität sei gesetzlich nicht verankert, ergebe sich aber aus der
Einheitlichkeit der Tarifstruktur, erklärte der Bundesrat. Der Abschluss eines
Tarifvertrags bedürfe grundsätzlich keiner Mindestkriterien, er solle sich aber auf einen
breiten Konsens stützen. Die Revision einer Tarifstruktur müsse jedoch in einem
Tarifvertrag erfolgen, der von allen «massgeblichen Tarifpartnern» unterzeichnet
werden müsse. Die Frage, ob eine Mehrheit der Tarifpartner zustimmen müsse oder ob
es ausreichend sei, wenn die übrigen Tarifpartner zumindest angehört würden, werde
überdies in den Gutachten von Dr. iur. Markus Moser, eingeholt durch das BAG, und
Prof. Dr. Bernhard Rütsche, beauftragt von Curafutura, uneinheitlich beantwortet.
Folglich entschied der Bundesrat, zukünftig das Kriterium der Repräsentativität
dadurch in Betracht zu ziehen, dass er von einer Minderheit der Tarifpartner vorgelegte
Verträge prüfe und bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen die Tarifstruktur per
Verordnung als gesamtschweizerisch einheitlich festlege. 
Nach Vorliegen des Berichts stimmte der Nationalrat der vom Bundesrat beantragten
Abschreibung des Postulats in der Sommersession 2019 stillschweigend zu. 17
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

En mars 2017 le Conseil fédéral a publié un rapport intitulé "Premières expériences
avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte". Il répondait à
plusieurs objets: 1) le postulat concernant les coûts de l’aide sociale de la députée
Schneeberger (14.3776) 2) la demande d'un premier état des lieux demandé par le
groupe socialiste (14.3891) sur le remplacement des autorités de tutelle par les APEA 3)
le postulat Vitali (14.4113) visant à trouver des solutions pour améliorer les pratiques de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et enfin 4) le rapport demandé par
Silvia Schenker (15.3614) sur les délais de recours dans le cadre du droit à la protection
de l'enfant et de l'adulte.
Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, entré en vigueur en janvier
2013 a fait l'objet de plusieurs critiques, notamment canalisées par les postulats
mentionnés ci-dessus. Le rapport du Conseil fédéral se contente dans le présent
rapport de présenter quelques éléments de réponse aux interrogations des
parlementaires en ce qui concerne le nombre de dossiers et les coûts qui en découlent,
le droit de recours et l'implication des communes, la prise en considération des
proches, l'adaptation des délais de recours, le signalement de personnes en danger
ainsi que la dispense de certaines obligations pour les proches. Le rapport se conclut
sur une note positive, prenant en compte le fait que l'application d'une révision aussi
vaste ne va pas sans poser quelques difficultés dans les premiers temps. Le besoin de
légiférer au niveau fédéral reste donc minime. Cependant, l'intégration des proches
dans les procédures de l'APEA et la prise en compte de leurs rôles et besoins dans le
cadre de curatelle et de placement d'enfant ainsi que la procédure à suivre en cas de
signalement de personne en danger sont au programme pour les législateurs. 18
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En décembre 2017 a paru le rapport du Conseil fédéral au sujet de la garde alternée.
L'Université de Genève a été mandatée pour conduire une étude interdisciplinaire sur
les implications juridiques, psychologiques, sociales et au niveau de la politique de la
famille de la garde alternée des enfants suite à un divorce. La première partie du
rapport parvient à la conclusion que la décision du législateur de ne pas faire de la
garde alternée le modèle prioritaire est juste. En effet, les conditions matérielles et
structurelles ne sont pas toujours réunies pour que cette solution soit optimale pour
les enfants et leurs parents. Ceci mène à la conclusion de la seconde partie, qui estime
que le dispositif légal actuel permet de répondre aux questions que pose la recherche
de solutions individualisées pour la garde des enfants suite à un divorce. De plus,
l'accompagnement interdisciplinaire des parents divorcés comme il est offert dans
certains cantons semble être une ressource importante, que le Conseil fédéral entend
encourager. 19
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Der Bundesrat veröffentlichte im Dezember 2020 in Erfüllung des Postulats Ruiz (sp,
VD) einen Bericht über illegale Adoptionen von Kindern aus Sri Lanka. Unter anderem
wurde die ZHAW im Rahmen des Postulats Ruiz damit beauftragt, eine historische
Analyse und Aufarbeitung der Adoptionen aus Sri Lanka zwischen 1973 und 1997
durchzuführen. In diesem Zeitraum wurde rund 950 Kindern aus Sri Lanka eine
Einreisebewilligung erteilt, während zwischen 1979 und 1997 881 Kinder mit sri-
lankischer Staatsbürgerschaft in der Schweiz adoptiert wurden. 1981 kamen jedoch
erste Zweifel an der Rechtmässigkeit dieser Adoptionen auf, als die Schweizer
Botschaft in Colombo die Bundesbehörden mit sri-lankischen Zeitungsartikeln, die
rund 90 Prozent der ausländischen Adoptionen als rechtswidrig einstuften,
konfrontierte. Diese rechtswidrigen Praktiken umfassten unter anderem fehlende oder
gefälschte Dokumente der adoptierten Kinder, die Kommerzialisierung von Adoptionen
durch Vermittlungsstellen und die Ausbeutung armer Frauen in Sri Lanka. Diese
Erkenntnisse führten jedoch nicht zu einem Stopp von Adoptionen aus Sri Lanka in die
Schweiz; stattdessen wurden Weisungen erlassen und Bundesverordnungen revidiert.
Des Weiteren widmete sich der Bundesrat im Bericht der Herkunftssuche betroffener
Personen. Hier bestehe weiterhin grosser Handlungsbedarf in der Schweiz, da sich die
Suche nach der eigenen Herkunft im Falle von Adoptierten aus Sri Lanka oft als
langwierig und kostspielig herausstelle. Insbesondere die Kooperation zwischen
Schweizer und ausländischen Behörden sowie familiären Akteuren sei sehr komplex
und liesse viele Herkunftssuchen scheitern. Als Gegenmassnahme werde fortan eine
Arbeitsgruppe adoptierte Personen bei ihrer Herkunftssuche unterstützen. Zuletzt
sprach sich der Bundesrat für eine konsequentere Politik zu internationalen
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Adoptionen in die Schweiz aus. Um künftig Umstände wie in den 1980er Jahren zu
vermeiden, schlug der Bundesrat unter anderem eine Beschränkung der
Herkunftsländer, aus denen Kinder adoptiert werden können, oder eine Revision des
betreffenden Kapitels des IPRG vor. Des Weiteren solle eine Expertengruppe das
Schweizer Adoptionssystem genauer untersuchen und auch allfällige Gesetzesreformen
entwickeln. 20

Die Ratifikation des modernen Haager Unterhaltsübereinkommens (HUÜ) aus dem
Jahr 2007 könnte die Durchsetzung der Alimentenforderungen gegenüber im Ausland
lebenden Unterhaltspflichtigen massgeblich erleichtern, zeigte sich der Bundesrat in
seinem Bericht in Erfüllung eines Postulats Vogler (csp, OW) überzeugt. Der Vorstoss
hatte die Regierung dazu aufgefordert, die Ratifikation des HUÜ zu prüfen. Eine
Ratifikation des Übereinkommens erfordere jedoch vorgängig die Klärung
behördenorganisatorischer Fragen. Bis anhin liegt die Sachbearbeitung des
internationalen Alimenteninkassos in der Kompetenz der Kantone, wobei die dafür
notwendigen Organisationsstrukturen in den Kantonen stark variieren. Gerade in
dezentral organisierten Kantonen fehle in den Gemeinden aufgrund der Seltenheit
solcher Fälle das notwendige Fachwissen zu deren Bearbeitung, aber auch zentral
organisierte Kantone wünschten sich für diese Aufgabe mehr Unterstützung durch den
Bund, so der Bundesrat in seinem Bericht. Um die Bearbeitung internationaler
Alimenteninkassogesuche künftig zu regeln, kann sich der Bundesrat neben dem Status
quo verschiedene Modelle vorstellen, namentlich die Übertragung dieser Aufgabe an
eine private Stelle, eine Konkordatslösung, die Etablierung von kantonalen
Zentralbehörden oder die Schaffung einer Bundeszentralbehörde. Da die Ratifikation
des HUÜ «Föderalismusfragen» tangiere, sah der Bundesrat den Spielball nach Vorlegen
seines Berichts jedoch beim Parlament: Dieses müsse nun entscheiden, welches
Behördenmodell zum Tragen kommen soll, damit das HUÜ ratifiziert und danach
umgesetzt werden könne. In der Sommersession 2022 schrieb der Nationalrat das
Postulat Vogler aufgrund des Erscheinens des Postulatsberichts als erfüllt ab. 21
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Juni 2021 präsentierte der Bundesrat den ersten Staatenbericht der Schweiz zur
Umsetzung der Istanbul-Konvention. Mit der Ratifikation der Istanbul-Konvention,
einem Übereinkommen des Europarats, hatte sich der Bund im Jahr 2017 verpflichtet,
sich gegen jegliche Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen einzusetzen. In
seinem ersten, beinahe 140 Seiten umfassenden Bericht legte der Bundesrat dar,
welche Aktionen zur Prävention und Bekämpfung solcher Gewalt sowie im Rahmen des
Opferschutzes seit Inkrafttreten der Konvention von Bund und Kantonen bereits
unternommen worden sind. Der Bundesrat war der Ansicht, dass die rechtlichen
Bestimmungen «den Anforderungen der Konvention insgesamt zu genügen
[vermögen]», und zeigte gleichzeitig auf, dass der Gesetzgeber seit Inkrafttreten der
Konvention in diesem Bereich nicht untätig geblieben war. So verwies er auf das im
Vorjahr in Kraft getretene Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes
gewaltbetroffener Personen, das Opfer von Stalking und häuslicher Gewalt besser
schützen soll. Eine entsprechende Bestimmung im ZGB zum Kontakt- und Rayonverbot
soll per 2022 rechtskräftig werden. Weiter wies der Bundesrat auf die laufenden
Arbeiten zur Revision des Sexualstrafrechts hin: Im Februar 2021 war ein
entsprechender Entwurf in die Vernehmlassung geschickt worden, der unter anderem
den Tatbestand der Vergewaltigung neu definieren soll. Gemäss Entwurf soll dieser
auch gelten, wenn keine Drohung oder Gewaltausübung von Seiten des Täters oder der
Täterin vorliegt («Nein-heisst-Nein»-Lösung). Mit der Neudefinition des Tatbestands
der Vergewaltigung soll auch eine geschlechtsneutrale Formulierung für Opfer von
Vergewaltigungen eingeführt werden. 
Laut dem Staatenbericht hat die Ratifikation der Istanbul-Konvention «eine neue
Dynamik ausgelöst». Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
sei ins politische Scheinwerferlicht gerückt. So sei etwa im Rahmen der
Legislaturplanung 2019–2023 die Erarbeitung eines nationalen Aktionsplans zur
Umsetzung der Konvention verabschiedet worden – als zu integrierende Massnahme in
die im April 2021 beschlossene Gleichstellungsstrategie 2030. Auch einige Städte und
Kantone hätten die Bekämpfung von Gewalt in ihre Legislaturziele aufgenommen oder
Aktionspläne verfasst. Auf allen föderalen Ebenen sei eine starke Zunahme an
parlamentarischen Vorstössen zum Thema verzeichnet worden. Ferner sei ein grosses
Netzwerk aus vielen Nichtregierungsorganisationen entstanden – das «Netzwerk
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Istanbul Konvention» – , das sich für die Umsetzung der Istanbul-Konvention in der
Schweiz einsetze.
Benanntes Netzwerk war es denn auch, das im Juni 2021 einen 100-seitigen
Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention publizierte, dem in weiteren
250 Seiten Schattenberichte mit Forderungen von verschiedenen NGOs folgten. Im
Alternativbericht bemängelte das Netzwerk etwa die zurückhaltende Rolle des Bundes.
«Föderalismus führt zu Willkür für Gefährdete und Gewaltbetroffene», so die Ansicht
des Netzwerks. Wenn ein zu grosser Teil der Kompetenz den Kantonen überlassen
werde, führe dies zu extrem unterschiedlichen Angeboten bezüglich Prävention,
Opferschutz und gar bei der Strafverfolgung. Generell würden auf allen föderalen
Stufen zu wenig finanzielle Mittel bereitgestellt. Nicht zuletzt forderte das Netzwerk
einen stärkeren Einbezug der Zivilgesellschaft bei der Erarbeitung von Gesetzen,
Massnahmen und Aktionsplänen. Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang auch die
Erarbeitung der Gleichstellungsstrategie, die lediglich «unter minimalem Einbezug
eines exklusiven Kreises an Akteur_innen erarbeitet» worden sei. Ferner betonte das
breit gefächerte Netzwerk die Notwendigkeit, Massnahmen auf spezifische Gruppen
abzustimmen, so unter anderem auf Menschen mit Behinderung, Personen mit
Transidentität, Asylsuchende oder Kinder. In einem ausführlichen, in der
SonntagsZeitung publizierten Artikel bekräftigte die Geschäftsführerin von
Kinderschutz Schweiz, Regula Bernhard Hug, in letzterem Zusammenhang die
Forderung nach verstärkter Unterstützung für sogenannte Zeugenkinder, also für
Kinder, die miterleben, wie sich die Eltern oder Erziehungsberechtigten Gewalt antun. 
Unter den zahlreichen im Alternativbericht geäusserten politischen Forderungen
befanden sich auch solche, die zum gegebenen Zeitpunkt bereits im Parlament zur
Diskussion standen, so etwa die Forderung zur Einführung der «Erst Ja heisst Ja»-Regel
– auch diskutiert im Rahmen der hängigen Sexualstrafrechtsrevision –, Massnahmen zur
Bekämpfung von Minderjährigenehen oder die Einführung des Rechts auf gewaltfreie
Erziehung. Zu ein paar weiteren, im Bericht ebenfalls enthaltenen Forderungen wurden
nur wenig später ebenfalls Vorstösse lanciert, etwa zur Forderung nach nationalen
Präventionskampagnen, nach Sicherung des Aufenthaltsstatus von ausländischen
Opfern von häuslicher Gewalt oder derjenigen nach einem Verbot von
Konversionshandlungen (Pa.Iv. 21.483; Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 
Der Staatenbericht der Schweiz wird nun von einer unabhängigen internationalen
Expertengruppe evaluiert, die daraufhin der Schweiz bis Ende 2022 Empfehlungen für
weitere zu treffende Massnahmen abgeben wird. 22

Kinder- und Jugendpolitik

Das vielschichtige Thema der Jugendpolitik wurde, nicht zuletzt unter dem Eindruck
der Konsequenzen, vor welche die Jugendproblematik den Staat weiterhin stellt, von
verschiedenen Expertengruppen untersucht. Im Sommer legte die vom EDI 1971
eingesetzte, von Nationalrat Gut (fdp, ZH) präsidierte Studiengruppe für Fragen einer
schweizerischen Jugendpolitik ihren Bericht vor. Er bietet im ersten Teil eine
ausführliche und allgemein positiv aufgenommene Darstellung des Ist-Zustandes, die
vor allem auf die gesellschaftlichen Aspekte des Jugendproblems und auf die möglichen
Formen und Aufgaben einer Jugendpolitik eingeht. Zwei sich prinzipiell
unterscheidende Modelle einer Jugendpolitik wurden entwickelt. Das erste ging davon
aus, dass Jugendpolitik als Massnahmen, die die Jugend betreffen, schon immer
bestanden habe und nunmehr im Sinne einer bewussten, systematischen Politik unter
Beteiligung der Jugend an der Gestaltung von Staat und Gesellschaft weiter auszubauen
sei. Das zweite Modell sah das Ziel einer Jugendpolitik darin, den 13- bis 25jährigen zu
gestatten, möglichst selbständig zu entscheiden. Jugendpolitik in diesem Sinne müsste
als ein Element einer grundlegenden Änderung der Gesellschaft betrachtet werden. Im
zweiten Teil schlägt die Studiengruppe konkrete Massnahmen vor (Einsetzung eines
Delegierten für Jugendfragen, periodische Jugendberichte an die Bundesversammlung,
Intensivierung der Jugendforschung und verschiedene Förderungsmassnahmen). 23
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Gegen diesen zweiten Teil richteten sich kritische Stimmen. Man wandte ein, dass die
im ersten Teil erarbeiteten Resultate nicht konsequent in die Praxis umgesetzt würden.
Während die Autoren einen grossen Teil der Jugendprobleme als Ausfluss einer
gesamtgesellschaftlichen Problematik erklärten, begnügten sie sich mit den von ihnen
selber als ungenügend taxierten therapeutischen Massnahmen «für, mit oder durch die
Jugend». Vertreter progressiver Richtung erklärten, dass zuviel von der Krise der
Jugend und zu wenig von der Krise der Gesellschaft gesprochen werde. Die Verfasser
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des Jugendberichts konnten dieser Kritik entgegenhalten, dass ihre Vorschläge
Rücksicht auf die schmalen verfassungsrechtlichen Grundlagen des Bundes und auf das
politisch Realisierbare nehmen mussten. 24

Von der heutigen Verunsicherung im Zusammenleben sind die Jugendlichen ganz
besonders betroffen. Ein erster Teilbericht der Eidgenössischen Kommission für
Jugendfragen (EKJ) zur Situation der Jugendlichen in der Schweiz zeigte dies an den
Problemen Wohnen, Rassismus, Geschlechterrollenverteilung und Aids. Zwei weitere
Teilberichte zu den Themen Bildung und Freizeit sowie ein Schlussbericht sollen bis im
Frühjahr 1992 erscheinen. Ziel der Arbeit ist es, das Sensorium allgemein und vorab der
politischen Behörden für die Anliegen der Jugend neu zu schärfen. 25
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In ihrem neuesten Bericht zur Situation der Jugendlichen in der Schweiz kam die Eidg.
Kommission für Jugendfragen (EKJ) zum Schluss, die Verpflichtung des Staates, bei allen
seinen Entscheiden die Interessen künftiger Generationen zu wahren und zu
vertreten, müsse in der Verfassung verankert werden. Sie verlangte zudem eine
unabhängige Instanz, die den Auftrag hätte, wichtige Verfassungsänderungen, die
gesetzgeberische Arbeit und grössere Infrastrukturaufgaben auf ihre
Jugendverträglichkeit hin zu überprüfen. 26
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Der Nationalrat behandelte in seiner Sommersession den Expertenbericht über das
Ausmass der Kindsmisshandlungen in der Schweiz, welcher 1992 publiziert worden war.
Die Autoren unterschieden zwischen vier Formen der Misshandlung: die
Vernachlässigung, das heisst die mangelnde körperliche und seelische Zuwendung, die
seelische Misshandlung, die sexuelle Ausbeutung und die physische Misshandlung.
Während der Anteil der vernachlässigten und seelisch misshandelten Kinder nicht
beziffert werden kann, so wird die Zahl der jährlich in der Schweiz sexuell
ausgebeuteten Kindern auf 40 000 bis 50 000 geschätzt. In seiner im Vorjahr
veröffentlichten Stellungnahme zum Bericht wollte der Bundesrat weniger auf neue
Gesetze, denn auf Prävention im Bereich der Familien- und Gesellschaftspolitik setzen.
Konkret nannte er die Koordination des Kinderschutzes auf eidgenössische Ebene,
Unterstützung von Hilfsorganisationen, Präventionskampagnen, die Ratifizierung der
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes sowie die Mutterschaftsversicherung.

Dies ging einem Teil des Nationalrates allerdings nicht weit genug. Insbesondere Judith
Stamm (cvp, LU), welche 1987 mit einem Postulat den Anstoss für den Expertenbericht
gegeben hatte, zeigte sich enttäuscht, dass der Bundesrat kaum konkrete Massnahmen
vorgeschlagen habe. Der Rat behandelte denn auch eine Reihe von Vorstössen, welche
den Bundesrat in mehr oder weniger verbindlicher Form zum Handeln aufriefen. Eine
Motion Hollenstein (gp, SG) für die Einführung eines Kinderschutzartikels in der
Bundesverfassung wurde trotz Unterstützung der CVP mit 68 zu 59 Stimmen knapp
abgelehnt, ein ähnlichlautendes Postulat der Rechtskommission hingegen einstimmig
überwiesen. Angenommen - und zwar sehr deutlich mit 96 zu 26 Stimmen - wurde auch
eine Kommissionsmotion, welche den Bundesrat beauftragt, den Grundsatz des
Verbotes der Körperstrafen und erniedringender Behandlung von Kindern innerhalb
und ausserhalb der Familie im schweizerischen Recht explizit einzuführen. Überwiesen
wurden zudem weitere Postulate sowohl der Rechtskommission wie von Nationalrätin
von Felten (sp, BS) über die Gewaltprävention in Familie und sozialem Nahraum resp.
zum Ausbau des Sorgentelefons für Kinder. 27

BERICHT
DATUM: 13.06.1996
MARIANNE BENTELI

In der Wintersession nahm dann der Ständerat praktisch diskussionslos vom Bericht
Kenntnis. Die Motion des Nationalrates zum Verbot der Körperstrafe wurde in der
kleinen Kammer nur mehr als Postulat angenommen, hingegen wurde eine Empfehlung
verabschiedet, welche den Bund auffordert, in den Lehrprogrammen seiner
Zuständigkeit die Vermittlung pädagogischer Grundkenntnisse einzubauen, um den
jungen Menschen als künftigen Eltern zu ermöglichen, Situationen im Erziehungsalltag
ohne Gewaltanwendung zu meistern. 28
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Die Schaffung neuer Arbeitsmodelle, verbunden mit einer Aufwertung ehrenamtlicher
Tätigkeiten, kann nach Meinung der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen
(EKJ) mithelfen, die verheerenden Folgen der Jugendarbeitslosigkeit zu mildern. Dies
war das Fazit des neuesten Kommissionsberichtes, der einen umfangreichen
Massnahmenkatalog zuhanden der Sozialpartner formulierte. Vor den Medien warnte
EKJ-Präsident Leo Brücker vor den sozialen Folgen eines missglückten Berufseinstiegs
und kritisierte insbesondere die mangelnde Flexibilität der Unternehmen gegenüber
den Jugendlichen. Es müssten neue Selektions- und Ausbildungsmodelle geschaffen
werden, in denen die individuellen Stärken und Schwächen der Berufseinsteiger mehr
berücksichtigt und die Potentiale der hohen Kommunikationsbereitschaft und der
Kreativität Jugendlicher besser freigelegt werden 29

BERICHT
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MARIANNE BENTELI

Die 1989 von der UNO verabschiedete Kinderrechtskonvention, welcher die Schweiz
1997 als letzter europäischer Staat beigetreten ist, verpflichtet die Regierungen, dem
UNO-Kinderrechtsausschuss alle fünf Jahre einen offiziellen Bericht zur Umsetzung des
Abkommens einzureichen. Im Vorfeld dieser Überprüfung präsentierten rund 50 NGOs
einen „Schattenbericht“, in dem sie zwar attestierten, den Kindern gehe es in der
Schweiz, gemessen am internationalen Standard gut, in dem sie aber auch auf Mängel in
der Anwendung der Konvention hinwiesen (fehlendes Verbot der Körperstrafe,
Wildwuchs der Zuständigkeiten, föderale Ungleichheiten, mangelnde Integration und
Unterstützung von ausländischen Kindern und minderjährigen Asylsuchenden). Der
Kinderrechtsausschuss, der von beiden Berichten Kenntnis nahm, forderte die Schweiz
auf, ihre Vorbehalte gegenüber der Konvention zurückzuziehen. 30

BERICHT
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MARIANNE BENTELI

Im Auftrag des Bundesamtes für Kultur erstellte der Vizepräsident der Eidgenössischen
Kommission für Jugendfragen einen Bericht über die Jugendpolitik in den Kantonen.
Hauptfazit der Studie war, dass in den meisten Kantonen Jugendpolitik ein Flickwerk
ist. Nur wenige kennen eine Koordination der verschiedenen jugendpolitischen
Massnahmen. Die Kantone Bern und Genf nehmen hier die Spitzenplätze ein. Auch
sehen sie nur vereinzelt eine grössere Partizipation der Jugendlichen am öffentlichen
Leben vor. Lediglich drei Kantone (BL, FR, VS) zeichnen sich durch einen Jugendrat
oder eine Jugendkommission aus, die in die staatlichen Strukturen eingebunden sind.
Einige Kantone kennen das Institut des Jugendparlaments. Immerhin verfügen 20
Kantone über eine Gesetzgebung mit Bestimmungen zur Partizipation im schulischen
Bereich. Der Autor empfahl unter anderem, jugendspezifische Stellen in ein und
derselben Verwaltungseinheit zusammenzunehmen oder einen koordinierenden
Jugendbeauftragten einzusetzen. Der Bund könnte die Kohärenz der Jugendpolitik in
den Kantonen mit einer klareren Aufgabenteilung verbessern, weshalb die Forderung
nach einem Rahmengesetz, wie sie die Motion Janiak (sp, BL) verlangt hatte,
gerechtfertigt sei. 31
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Wie eine neue internationale Studie zeigte, ist die Schweizer Jugend im Vergleich mit
Jugendlichen anderer Länder politisch schlecht gebildet. Bei den Fragen nach dem
politischen Wissen lagen die Ergebnisse der rund 3100 befragten Schweizer
Schülerinnen und Schüler im hinteren Mittelfeld, beim Interesse an Politik sogar im
letzten Drittel. Am schlechtesten schnitten die hiesigen Jugendlichen bei der Frage ab,
ob sie als Erwachsene wählen werden. Nur gerade jeder Zweite beantwortete die Frage
mit Ja. Damit nahm die Schweiz den letzten Platz ein. In Zypern, Spitzenreiterin in
vielen Kategorien, erklärten über 90% der Jugendlichen, dereinst wählen zu wollen.
Gross erschien hingegen das Vertrauen in die politischen Institutionen und Behörden.
Bei der Frage nach dem Vertrauen in die staatlichen Institutionen belegte die Schweiz
Platz drei, bei jener nach dem Vertrauen in die Regierung Platz zwei. 32
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„Jung und arm: das Tabu brechen!“ hiess der neueste Bericht der Eidgenössischen
Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ), der Ende August den Medien
vorgestellt wurde. Darin prangerte die Kommission die materielle Unsicherheit an, von
der ein Teil der Jugend betroffen ist: Fast 45% der Sozialhilfebeziehenden in der
Schweiz sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern oft arbeitslos und oder
alleinerziehend sind. Viele dieser Familien haben einen Migrationshintergrund. Fatal für
die Zukunft ist die Tatsache, dass 70% der jugendlichen Sozialhilfeempfängerinnen und
-empfänger keine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Die EKKJ forderte eine
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nationale Politik zur Bekämpfung von Armut und präsentierte eine Reihe von
politischen Forderungen, die auf das Kleinkindalter, Bildung, Gesundheit und
Familienpolitik zielen. 33

Im Berichtsjahr wurden auch mehrere Studien zur Gewalttätigkeit von Jugendlichen
veröffentlicht. Eine Untersuchung des Bundesamts für Polizei (FedPol) zeigte, dass es in
der Schweiz rund 500 jugendliche Intensiv- oder Mehrfachtäter gibt. Dabei handelt es
sich um Jugendliche, die eine – je nach Kanton unterschiedliche – Anzahl von
Gewalttaten innerhalb eines definierten Zeitraums begangen haben. Das FedPol
zeichnete in seinem Bericht auch ein Profil dieser Täter, sie sind meist männlich, jünger
als 25 Jahre, stammen mehrheitlich aus bildungsfernen Schichten mit
Migrationshintergrund und leben in problematischen Verhältnissen – in Bezug auf
Familie, Schule, Arbeit und Drogenkonsum. Gemäss einer weiteren Untersuchung,
welche die Universität Zürich im Auftrag des Kantons Sankt Gallen erstellt hat und bei
der 5200 Jugendliche befragt wurden, haben bereits 26% der 15-16-Jährigen
Erfahrungen als Gewalttäter. Bei den selbst deklarierten Delikten handelt es sich um
Körperverletzungen, Gruppenschlägereien, Raub und sexuelle Gewalt. Generell sind die
Täter dreimal häufiger männlich; Jugendliche, die in erster oder zweiter Generation in
der Schweiz leben, üben doppelt so oft Gewaltdelikte aus wie solche ohne
Migrationshintergrund. 34

BERICHT
DATUM: 25.08.2009
ANDREA MOSIMANN

Le rapport du Conseil fédéral sur l'engagement de la Confédération contre le travail
des enfants est paru en janvier 2017. Épais d'une cinquantaine de pages, il dresse tout
d'abord un état des lieux du travail des enfants dans le monde. S'ensuit un rappel des
obligations juridiques internationales de la Suisse en matière de lutte contre le travail
des enfants, puis de la mise en œuvre des engagements internationaux de la
Confédération en la matière. Un chapitre est consacré aux dispositions sociales
impliquant les entreprises publiques et privées ainsi que les marchés publics. Une
conclusion souligne l'approche avant tout transnationale et multilatérale de la
Confédération. En effet, la lutte contre le travail des enfants passe d'abord par une
interdiction sur le sol suisse, qui figure dans la loi sur le travail (LTr), ainsi que par la
participation de la Suisse à plusieurs programmes de développement, dont une
collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT). 35
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Ende März 2021 erschien der Bericht in Erfüllung des Postulats Fluri (fdp, SO), mit dem
der Postulant sicherstellen wollte, dass die zuständigen Behörden, insbesondere die
Einwohnerdienste, über die erforderlichen Informationen zur elterlichen Sorge und
zu Kinderschutzmassnahmen verfügen. Der Bericht kam zum Schluss, dass sich die
Problematik seit der 2013 beschlossenen Revision des Sorgerechts bereits entschärft
habe. Liege jedoch nur die Aussage eines Elternteils vor, könne nach wie vor nicht mit
abschliessender Gewissheit festgestellt werden, dass dieser aktuell das Sorgerecht
innehabe. Somit könne tatsächlich eintreffen, was der Postulant in seiner Begründung
befürchtete, nämlich dass «An- und Abmeldungen oder ein Wohnungswechsel ohne
Wissen des sorgeberechtigten Elternteils vorgenommen werden». Aus diesem Grund
ortete der Bundesrat hier Handlungsbedarf und präsentierte in seinem Bericht vier
Lösungsansätze. Er plante, die Lösung über die Integration dieser Informationen in ein
bestehendes Register, namentlich in die kommunalen und kantonalen
Einkommensregister, weiterzuverfolgen, da er diese Lösung als praxisnah und
vergleichsweise unbürokratisch erachtete. In einem nächsten Schritt soll nun eine
Studie erstellt werden, um die technische Machbarkeit einer solchen Lösung im Detail
zu eruieren. 36
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Im Februar 2014 veröffentlichte die Schweizerische Koordinationsstelle für
Bildungsforschung (SKBF) den zweiten offiziellen Bildungsbericht – nach dem
Pilotbericht von 2006 und der ersten Ausgabe von 2010. Auftraggeberin dieses Berichts
waren Bund (SBFI) und Kantone (EDK). Der vorliegende Bildungsbericht beschrieb das
schweizerische Bildungswesen entlang aller Bildungsstufen und -typen und beurteilte
es anhand der drei Kriterien Effektivität, Effizienz und Equity (Chancengerechtigkeit).
Die Herausgeber betonten im Bericht, dass die Autorinnen und Autoren zwar Daten und
Informationen zusammentragen, jedoch keine Bewertung des Bildungssystems an sich
vornehmen und auch keine Massnahmen oder Empfehlungen bezüglich des
Bildungssystems vorschlagen, denn bekanntlich obliege die Steuerung des
Bildungssystems den Politikerinnen und Politikern.
Der Bericht lieferte auf über 300 Seiten Daten und Informationen zu so vielfältigen
Themen wie der Qualität der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, zur
Chancengerechtigkeit im internationalen Vergleich, zu den unterschiedlich hohen
kantonalen Maturitätsquoten, zur Anzahl an Masterabschlüssen sowie zum
Fachkräftemangel im MINT-Bereich. 37
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Der Bildungsbericht 2018, im Auftrag von SBFI und EDK erstellt und von der SKBF
verfasst, folgt im Aufbau den vorangehenden Berichten aus den Jahren 2014 und 2010.
Er vermittelt Daten und Informationen zum gesamten Bildungswesen entlang von rund
500 Themen und ist vor allem ein Arbeitsinstrument für Bildungsfachleute und
-politikerinnen. 
Im Gegensatz zu den früheren Ausgaben wurde der Bericht 2018 in den Medien etwas
ausführlicher diskutiert. Einige Zeitungen sahen vor allem das steigende Bildungsniveau
– gemessen an den tertiären Bildungsabschlüssen – im Mittelpunkt des Interesses. Die
NZZ verwies dazu auf die Aussage von Stefan Wolter, Direktor der SKBF, wonach «nicht
nur immer mehr Personen einen tertiären Bildungsabschluss [haben], diese Abschlüsse
sind auf dem Arbeitsmarkt auch weiterhin gleich stark gefragt wie vor zwanzig Jahren».
Eine zentrale Erkenntnis, welche die Freude über das steigende Bildungsniveau etwas
schwächte, war die weiterhin bestehende Chancenungleichheit im Bildungswesen
hinsichtlich der Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten und/oder mit
Migrationshintergrund. Das Schulsystem schaffe es leider nach wie vor nicht, diese
herkunftsbedingten Defizite zu kompensieren, so die Aargauer Zeitung. Darauf
aufbauend wurde auch auf das noch immer unerreichte Ziel hingewiesen, dass 95
Prozent der Jugendlichen über einen Sek II-Abschluss (Maturität oder Lehre) verfügen
sollten, wobei auch hier die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und/oder aus
bildungsfernen Schichten deutlich schlechter abschnitten als die anderen
Jugendlichen.
Ebenfalls aufgegriffen wurden die in den nächsten 10 bis 20 Jahren deutlich steigende
Anzahl an Schülerinnen und Schülern und der daraus resultierende höhere Bedarf an
Lehrkräften, die Herausforderungen der Digitalisierung, die kantonal unterschiedlichen
Aufnahmebedingungen für den Eintritt ins Gymnasium sowie die unterschiedlich hohen
Maturitätsquoten in den Kantonen. 38
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Jahresrückblick 2020: Bildung und Forschung

Der Bereich Bildung und Forschung war in 2020 zum einen durch einige grössere
Bundesratsgeschäfte geprägt (BFI-Botschaft 2021-2024, EHB-Reform und die
Programme Erasmus+ und Horizon). Zum anderen hatte auch in diesem Themenfeld die
Corona-Pandemie Auswirkungen auf verschiedene Bereiche (temporäre Schliessung
der Schulen, erschwerte Lehrstellensuche, Suche nach Impfstoffen), die in anderen
Jahren naturgemäss weniger im Fokus standen.

In mehreren Sitzungen zwischen Juni und Dezember 2020 berieten die beiden Räte die
BFI-Botschaft für die nächsten vier Jahre. Das Ziel des Bundesrates blieb, wie in den
vergangenen Jahren auch, dass die Schweiz in Bildung, Forschung und Innovation
führend bleibt und die Chancen der Digitalisierung nutzt. Mit der in der Wintersession
erfolgten Verabschiedung des Geschäfts genehmigten die Räte rund CHF 28 Mrd. für so
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verschiedene Gebiete wie die Berufsbildung, die Weiterbildung, den ETH-Bereich oder
auch für die Institutionen der Forschungsförderung. Zum Vergleich: Für die
vorangehende BFI-Periode 2017-2020 hatten die Räte rund CHF 26.4 Mrd. gesprochen.
Ein weiteres wichtiges Geschäft stellte auch das EHB-Gesetz dar. Mit dieser Vorlage
erhielt das ehemalige Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung ein eigenes
Gesetz und den Status einer Hochschule. Das spezifische Profil der EHB – der Fokus auf
die Berufsbildung und die damit verbundene Ausrichtung auf die Arbeitswelt – wird
auch mit dem neuen Gesetz beibehalten.
Im Bereich der internationalen Beziehungen, und insbesondere der Beziehungen zur
EU, standen die beiden Programme Horizon Europe 2021-2027 und das
Nachfolgeprogramm von Erasmus+ im Mittelpunkt zahlreicher Debatten. Der
Bundesrat legte im Mai 2020 die Finanzierungsbotschaft für die Beteiligung am
Horizon-Paket 2021–2027 der EU vor. Neben dem Kernstück «Horizon Europe» umfasst
das Paket auch das Euratom-Programm, das Programm ITER (Fusionsforschung) und das
Digital Europe Programme. Der Bundesrat beantragte dafür insgesamt CHF 6.15 Mrd.
Ständerat und Nationalrat stimmten der Vorlage in der Herbst- respektive der
Wintersession zu. Die Frage der Assoziierung an die Nachfolge des
Austauschprogramms Erasmus+ (2014-2020) gestaltete sich etwas komplexer. Im Jahr
2020 berieten und beschlossen die Räte die Totalrevision des Gesetzes über die
internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung. Mit dem totalrevidierten
Gesetz wird die Umsetzung eigener Schweizer Förderprogramme mit der Assoziierung
an EU-Bildungsprogramme rechtlich gleichgestellt — bislang waren die Schweizer
Programme lediglich eine untergeordnete Möglichkeit. Das weitere Vorgehen in Sachen
Erasmus+ werde mit dem Gesetz aber nicht vorweggenommen; der Bundesrat werde
dem Parlament die Assoziierung an EU-Bildungsprogramme und deren Finanzierung
gegebenenfalls im Rahmen von separaten Vorlagen vorschlagen, erklärte der Bundesrat
und bestätigte dies auch noch einmal mit der Empfehlung zur Annahme des Postulats
der WBK-NR (Po. 20.3928), welches für 2021 eine Auslegeordnung bezüglich einer
möglichen Schweizer Assoziierung an internationale Programme im Bereich der
internationalen Zusammenarbeit und Mobilität für die Zeit nach Ende des Programms
Erasmus+ forderte. Im Rahmen der Debatte um die BFI-Botschaft 2021-2024 baten
mehrere Nationalrätinnen und Nationalräte den Bundesrat, rasch eine
Finanzierungsbotschaft zu Erasmus+ vorzulegen. Bildungsminister Parmelin wies dabei
mehrmals darauf hin, dass auf EU-Ebene noch technische und finanzielle Fragen zur
Nachfolgelösung von Erasmus+ offen seien; solange dies der Fall sei, könne die Schweiz
noch keine Botschaft vorlegen.

Die Covid-19-Krise zeitigte auch auf den Bildungs- und Forschungsbereich starke
Auswirkungen. So wurden aufgrund der Corona-Pandemie während der ersten Welle
sämtliche Schulen, einschliesslich Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen,
Gymnasien, Berufsschulen und Hochschulen im Lande für circa acht Wochen
geschlossen. In der Folge lernten die Kinder, Jugendlichen und die Studierenden von zu
Hause aus. In den Medien wurde intensiv über das so genannte Homeschooling
berichtet, besonders interessiert waren die Medien an einer möglichen Überforderung
der Eltern und an einer leidenden Chancengerechtigkeit. Bald wurde der Ruf nach
Öffnung der Schulen laut, diesen erhörte der Bundesrat aber erst Mitte Mai 2020, als
die Schulen wieder geöffnet werden konnten. 
Auch auf die Berufsschulen hatte Covid-19 Einfluss. Für viele Jugendliche und junge
Erwachsene gestaltete sich die Suche nach einer Lehrstelle respektive nach einer Stelle
im Anschluss an die Ausbildung schwierig, was auch die Politik auf den Plan rief. Mit
einer Motion der WAK-SR (Mo. 20.3163) wurde der Bundesrat beauftragt, in
Koordination mit den Kantonen sowie den Organisationen der Arbeitswelt Massnahmen
zu ergreifen, damit die Lehrbetriebe trotz der Krise weiterhin Lernende beschäftigen
und anstellen können. Der Bund gründete daraufhin eine Task Force und betraute diese
mit der Aufgabe, die Situation in den Kantonen zu beobachten und, wenn nötig,
stabilisierend einzugreifen. Zudem ermöglichte er im Rahmen des Lockdowns
einerseits Lernenden den Zugang zu Kurzarbeit – so dass die Unternehmen nicht
gezwungen würden, die Lehrverträge zu kündigen – und ersetzte diese nach der
erfolgten Öffnung durch Kurzarbeit für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner: Diese
sollten die Zeit, welche sie für die Ausbildung von Lernenden aufwendeten, als
Arbeitsausfall im Sinne von KAE anrechnen können.

Die Corona-Pandemie hatte auch einen gravierenden Einfluss auf die
Forschungslandschaft. Weltweit wurde 2020 intensiv an einem Impfstoff gegen Covid-
19 geforscht, auch unter Schweizer Beteiligung. Der SNF widmete der Corona-Pandemie
ein eigenes NFP und vergab in dessen Rahmen CHF 18.6 Mio. für Forschungsprojekte.
Mit weiteren CHF 10 Mio. unterstützte er Forschungsprojekte, welche die
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gesellschaftlichen und biomedizinischen Aspekte von Epidemien erforschen. 

Anteilsmässig bewegte sich die Zeitungsberichterstattung im Bereich Bildung und
Forschung in etwa auf demselben tiefen Niveau wie in den letzten Jahren und
entsprach einem Anteil von rund 2.5 Prozent an der gesamten Berichterstattung zur
Schweizer Politik. Was aber auffällt, ist ein im Bereich Grundschulen/Gymnasien
ansteigender Wert im März und ein Peak im April 2020, was auf den Corona-bedingten
Lockdown respektive auf die Berichterstattung über die Schliessung der Schulen
zurückgeführt werden kann. 39

Jahresrückblick 2021: Bildung und Forschung

Im Kapitel Bildung und Forschung kam es im Berichtsjahr in verschiedenen Bereichen
zu wichtigen Entwicklungen. Medial und politisch am meisten Aufmerksamkeit erregte
aber wohl die Nicht-Assoziierung der Schweiz an das Forschungsrahmenprogramm
Horizon Europe 2021-2027 aufgrund des Abbruchs der Verhandlungen über ein
institutionelles Abkommen mit der EU. Mitte Juli 2021 gab das SBFI bekannt, dass die
Schweiz bei Horizon Europe bis auf Weiteres als nicht-assoziierter Drittstaat behandelt
wird, was bedeutet, dass eine Beteiligung für Schweizer Forschende nur noch in
beschränktem Ausmass möglich ist. Dies rief bei den Schweizer Hochschulen Unmut
hervor; zahlreiche Akteure befürchteten einen grossen Schaden für den
Forschungsstandort Schweiz. Bis zur weiterhin angestrebten Assoziierung sollten
Projekte aus der Schweiz über den bereits im Vorjahr gutgeheissenen Kredit durch das
SBFI und weitere Übergangsmassnahmen mittels Nachmeldung zum Voranschlag 2022
finanziert werden. Die APK-NR beantragte unterdessen ihrem Rat, in der
Budgetdebatte die mittlerweile freigegebene zweite Kohäsionsmilliarde unter der
Bedingung der Vollassoziierung an Horizon Europe zu verdoppeln, was der Nationalrat
jedoch ablehnte. Auch im Bereich des Austauschprogramms Erasmus plus versuchte
die APK-NR eine Entwicklung in Gang zu setzen, indem sie den Bundesrat dazu
aufforderte, bis Ende 2021 eine Finanzierungsbotschaft zur Teilnahme an Erasmus plus
vorzulegen. Die Motion fand schliesslich aufgrund der knappen Frist, die zur
Erarbeitung der Botschaft gesetzt worden war, keine Zustimmung. Der Bundesrat
sprach sich zwar ebenfalls für die Teilnahme an diesem Programm aus, wies aber darauf
hin, dass die EU – wie auch bei Horizon – noch keine Bereitschaft gezeigt habe, die
Schweiz an dieses Programm zu assoziieren.

Im Themenbereich der frühen Kindheit erschien im Februar 2021 der ausführliche
Bericht «Politik der frühen Kindheit. Auslegeordnung und Entwicklungsmöglichkeiten
auf Bundesebene » in Erfüllung eines Postulates Gugger (evp, ZH) und eines Postulates
der WBK-NR. Der Bundesrat erläuterte darin, dass er die Politik der frühen Kindheit als
gesellschaftlich äusserst relevant erachte. Da dieser Politikbereich jedoch vor allem in
der Hand der Kantone und Gemeinden liege, habe er hier nur beschränkte
Handlungsvollmachten. Entwicklungsmöglichkeiten auf Bundesebene sah der Bericht
aber unter anderem beim Zugang, der Qualität sowie der unterstützenden Finanzierung
der Angebote im Bereich der frühen Kindheit. So bestehe etwa die Möglichkeit, dass
Kindern mit Migrationshintergrund der Zugang zu Förderangeboten erleichtert werde
oder dass Projekte für die Förderung der Chancengleichheit von Kindern mit
Behinderungen finanziell unterstützt werden könnten. Dieser Postulatsbericht
veranlasste wiederum die WBK-NR, eine parlamentarische Initiative einzureichen, um
das Impulsprogramm für die Schaffung von Betreuungsplätzen in familienergänzenden
Strukturen von einer zeitlich befristeten in eine stetige Lösung zu überführen. Beide
Kommissionen gaben der Initiative im Berichtsjahr Folge.

Das auch im Jahr 2021 quasi alle Bereiche des politischen und gesellschaftlichen
Lebens beeinflussende Coronavirus führte im Sommer 2021 zu einem Peak der
medialen Berichterstattung im Bereich der Grundschulen und Gymnasien (vgl.
Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). Der Start des neuen Schuljahres
gab Anlass zu etlichen Zeitungsberichten über das Maskentragen, das Testen und über
weitere Massnahmen wie etwa die Anbringung von CO2-Messgeräten und Luftfiltern.

Im Bereich der Berufsbildung gab ein Reformprojekt zur KV-Ausbildung, also zur von
den schweizweit am meisten Personen ergriffenen beruflichen Grundbildung, zu reden.
Anfang 2021 leitete das SBFI eine Anhörung zum Reformvorhaben in die Wege. Ziele der
Reform waren der Aufbau von Handlungskompetenzen, die Vermittlung von fundiertem
Grundlagenwissen, die Durchlässigkeit innerhalb der verschiedenen kaufmännischen
Abschlüsse, ein neues Fremdsprachenkonzept sowie ein Gesamtkonzept für die
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lehrbegleitende Berufsmaturität. Bei den Anhörungsteilnehmenden stiessen einige
dieser Punkte auf Kritik, namentlich das geplante Vermitteln von Fachwissen in
Handlungskompetenzen, die vorgesehene Streichung einer zweiten Fremdsprache
sowie der als zu sportlich angesehene Fahrplan der Reform. Nach Vorliegen der
Anhörungsergebnisse reichten die beiden WBK daraufhin je eine gleichlautende Motion
ein, in welcher sie die Verschiebung der Inkraftsetzung der Reform auf 2023 forderten.
Zum selben Schluss gelangte das SBFI nach Rücksprache mit den Verbundpartnern.
Darüber hinaus lenkte es in der Fremdsprachen-Frage ein, womit KV-Lernende auch
weiterhin in zwei Fremdsprachen unterrichtet werden sollen. Hingegen hielt das SBFI
daran fest, Fachwissen zukünftig in Handlungskompetenzen zu vermitteln; dies sei in
der Berufsbildung mittlerweile Standard. 

Im Berichtsjahr gab es zudem beim übergeordneten Thema der Gleichstellung von Frau
und Mann im Schul- und Hochschulbereich drei Entwicklungen zu verzeichnen. Im März
verabschiedete der ETH-Rat seine neue Gender Strategie für die Jahre 2021-2024,
welche das Ziel verfolgte, den Frauenanteil in Lehre und Forschung, vor allem in den
Führungspositionen, weiter zu steigern. Zu den Schwerpunkten der Strategie gehörten
etwa die Aufdeckung und das Verhindern von Diskriminierung, Mobbing, Drohungen,
Gewalt und sexueller Belästigung. Eine vom Nationalrat gutgeheissene Motion der WBK-
NR für die Lancierung einer Sensibilisierungskampagne gegen ebendiese Belästigungen
im ETH-Bereich wurde vom Ständerat hingegen abgelehnt. Schliesslich wurde ein
Postulat der FDP.Liberalen-Fraktion zur Gleichstellung in der Berufsbildung
angenommen. Dieses forderte den Bundesrat auf zu prüfen, ob in
Ausbildungsprogrammen zu typischen Frauenberufen gleich viel Wert auf die
Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen gelegt wird wie in denjenigen für
typische Männerberufe. 40

Grundschulen

Der Bundesrat veröffentlichte im Februar 2021 den Bericht «Politik der frühen
Kindheit. Auslegeordnung und Entwicklungsmöglichkeiten auf Bundesebene» in
Erfüllung der Postulate der WBK-NR und von Nik Gugger (evp, ZH; Po. 19.3262). Der
Bericht nahm eine Definition des Begriffs «Politik der frühen Kindheit» vor und stellte
einen nicht abschliessenden Katalog der Leistungen in diesem Politikbereich vor; dieser
reichte von der Elternbildung, über die frühe Sprachförderung bis zur aufsuchenden
Familienarbeit. In den Handlungsfeldern «Statistische Datengrundlagen»,
«Informations- und Erfahrungsaustausch/Koordination», «Zugang zu den Angeboten»,
«Qualität der Angebote» sowie «Finanzierung der Angebote» identifizierte der Bericht
Verbesserungspotenzial in Bezug auf das staatliche Wirken. In der Folge wurden für
diese Handlungsfelder verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten formuliert. Diese
umfassten beispielsweise die Einführung einer nationalen Kinderbetreuungsstatistik,
die Verbesserung der Datenlage zum Gesundheitszustand von Kindern unter
Berücksichtigung sozialer Benachteiligungen, die Förderung des Informations- und
Erfahrungsaustausches zwischen Fachpersonen, die Verbesserung der Zusammenarbeit
und der Koordination auf Bundesebene, die verstärkte Förderung der
Chancengerechtigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund und von Kindern mit
Behinderungen oder auch die Subventionierung von Familienorganisationen mit
Tätigkeiten betreffend Familien mit kleinen Kindern. Einige dieser Massnahmen würden
geprüft oder befänden sich bereits in Umsetzung. So würden beispielsweise schon
heute Projekte mit Kindern, die eine Beeinträchtigung haben, unterstützt, schloss der
Bericht. 41
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2021: Kultur, Sprache, Kirchen

2021 bestätigte den Trend der letzten beiden Jahre – so zeigte die APS-Zeitungsanalyse
eine rückläufige Berichterstattung rund um die Themen Kultur, Sprache oder religiöse
Fragen auf (vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). Diesbezüglich
brachte das Jahr gar einen neuen Tiefstwert seit 2016, wobei insbesondere Fragen im
Zusammenhang mit den Religionen deutlich an medialer Präsenz eingebüsst hatten. 

Wie auch im Jahr zuvor war die Kulturpolitik geprägt von der weltweiten Covid-19-
Pandemie. Deren Auswirkungen auf den Kultursektor verdeutlichten etwa erste Zahlen
des BFS im Rahmen der Kulturwirtschaftsstatistik für das Jahr 2020: Im Vergleich zu
2019 war die Beschäftigung im Kulturbereich um markante 5 Prozentpunkte gesunken,
was in absoluten Zahlen 14'000 Erwerbspersonen entsprach. Vom Rückgang betroffen
waren insbesondere Frauen, Personen mit einem Teilzeitpensum oder all jene, die
zuvor weniger als 1 Jahr engagiert gewesen waren. Auch im Vergleich zur
Gesamtwirtschaft war der starke Rückgang an Beschäftigten im Kulturbereich
beträchtlich. Entsprechend kam es im Parlament zu diversen Vorstössen, mit denen auf
die prekäre Situation der Kulturschaffenden reagiert werden sollte. Zwei Vorstösse,
welche im Zuge der Pandemie verstärkte Unterstützungsmassnahmen für
Freischaffende in Theater und Film und für Buchhandlungen verlangten, fanden im
Parlament jedoch keinen Anklang. Hingegen waren sich die Räte darüber einig, dass die
soziale Sicherheit der Kulturschaffenden auch unabhängig von der Pandemie verbessert
werden müsse. 

Neben diesen explizit auf die Pandemie zurückzuführenden Vorstössen bearbeitete das
Parlament 2021 drei grosse Geschäfte im Kulturbereich. So fand die Beratung der
Kulturbotschaft für die Jahre 2021-2024 nach langwierigen Diskussionen über das
Filmförderungsgesetz durch Annahme des entsprechenden Entwurfs ein Ende. Eine
parlamentarische Initiative zur Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts kam hingegen
auch nach fast 5-jährigen Diskussionen noch zu keinem Abschluss. Zudem wurde der
Entwurf des Bundesrats zum neuen Bundesgesetz über den Jugendschutz bei Filmen
und Videospielen beraten, mit dem unter anderem die Angleichung an eine geltende
EU-Richtlinie angestrebt wird. Der Nationalrat beschäftigte sich in der Frühlings- und
Sommersession mit dem Geschäft, der Ständerat wird sich wohl in der Frühlingssession
2022 damit auseinandersetzen.

Wie so oft prägte der Islam die Debatte in der Religionspolitik. Dieses Jahr lag das
Augenmerk vermehrt auf der Rolle von Imamen und auf deren Einfluss auf die
Gesellschaft. Die SiK-SR verlangte im März 2021 in einem Postulat, dass die Vorteile
eines Bewilligungsverfahrens für Imame, ein Imam-Register sowie ein
Finanzierungsverbot für Moscheen aus dem Ausland geprüft werden. Die Kommission
bezweckte damit eine bessere Kontrolle von Personen, die im Rahmen ihrer religiösen
Reden «terroristisches oder gewalttätig-extremistisches Gedankengut verbreiten». Ein
im August 2021 vom Bundesrat publizierter Bericht über
Professionalisierungsmöglichkeiten von islamischen religiösen Betreuungspersonen
zeigte jedoch auf, dass der Einfluss von Imamen in Bezug auf Radikalisierungstendenzen
in der Öffentlichkeit überschätzt wird. Basierend auf diesen Erkenntnissen legte der
Bundesrat sodann zwölf Handlungsfelder fest, wobei insbesondere die Einbindung von
öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften in die Seelsorge diverser
öffentlicher Institutionen, wie etwa Militär, Spitälern oder Asylzentren, als zentrale
Massnahme definiert wurde. Diese soll dazu beitragen, dass islamische
Betreuungspersonen besser in die Gesellschaft integriert werden und indirekt eine
Professionalisierung erreicht wird.

Ein weiteres umstrittenes Thema stellte nach wie vor die politische Beteiligung der
Schweizer Kirchen im Rahmen von Abstimmungskämpfen dar. So zog die nie zuvor
dagewesene Beteiligung der Kirchen am im Vorjahr geführten Abstimmungskampf zur
Konzernverantwortungsinitiative Groll nach sich. Die Jungfreisinnigen hatten
Stimmrechtsbeschwerden beim Bundesgericht eingereicht, womit sie eine Klärung der
Rolle der Kirchen bei Abstimmungen in Form eines Leiturteils erreichen wollten.
Gemäss den Medien stufte auch die Bundeskanzlei in einer Stellungnahme an das
Bundesgericht das Verhalten der Landeskirchen als «zumindest grenzwertig» ein und
erachtete ein Gerichtsurteil diesbezüglich als angezeigt. Das Bundesgericht schrieb die
Beschwerde jedoch als gegenstandslos ab, da das Einbringen der Kirche der Initiative

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.22 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



nicht zum Erfolg verholfen habe, wodurch das nötige aktuelle Interesse nicht gegeben
sei. Diese hitzig geführte politische Debatte widerspiegelte sich auch in der Anzahl an
Zeitungsartikeln mit kirchlichem oder religiösem Bezug – Anfang Jahr, auf dem
Höhepunkt der entsprechenden Diskussionen – wurde häufiger über das Thema
«Kirchen» berichtet als im Rest des Jahres. Gering blieb hingegen das Medienecho, als
die beiden grossen Landeskirchen vor der Abstimmung zur «Ehe für alle» ihre
Positionen publik machten, zumal sie sich nicht aktiv am Abstimmungskampf
beteiligten.

Die Sprachpolitik fand ebenso wie in den letzten Jahren keine grosse mediale
Resonanz, legte im Vergleich zum Vorjahr aber leicht zu (vgl. Abbildung 2). Dies ist wohl
auf die verstärkt geführte Debatte über eine gendergerechte Sprache zurückzuführen.
So startete das Jahr mit einer gesellschaftlichen Debatte über den Entscheid des
Dudens, das generische Maskulin aus seinem Nachschlagewerk zu verbannen. Im
Sommer kam es zu einer zweiten Runde mit einer breiten Diskussion über das
sogenannte Gendersternchen, nachdem die Bundeskanzlei dessen Gebrauch in
Bundesdokumenten explizit untersagt hatte. 42
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